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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in der aktuellen wirtschaftlichen Lage verzeichnet 
unsere Volkswirtschaft leider nicht die dynamische 
Entwicklung, die wir uns alle wünschen. Trotzdem 
ist und bleibt Deutschland ein Standort mit gro-
ßen Stärken. Angefangen bei den visionären Grün-
derinnen und Gründern, die hier ihre Innovati-
onskraft beweisen, über den robusten Mittelstand 
als Rückgrat in der Fläche bis hin zur Indus trie als 
dem Kraftzentrum unserer Ökonomie. Diese Po-
tenziale zu aktivieren, ist jetzt entscheidend. Der 
Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsmi-
nister Robert Habeck und Bundesfinanzminister 
Christian Lindner haben deshalb vor kurzem ei-
nen Zehn-Punkte-Plan für den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland vorgestellt. Er zielt darauf ab, un-
sere Wirtschaft wieder auf den Pfad des Wachstums 
zurückzuführen.

Maßgeblicher Bestandteil dieses Plans ist das 
Wachstumschancengesetz, das unter der Federfüh-
rung des BMF ausgearbeitet wurde. In dieser Aus-
gabe des Monatsberichts widmen wir uns diesem 
Gesetz sehr ausführlich. Es setzt bedeutende Im-
pulse für die Förderung der Forschung, steigert 
Investitionen und reduziert bürokratische Hür-
den. Gleichzeitig sorgt es für spürbare wirtschaft-
liche Entlastungen im Umfang von insgesamt rund 
32 Mrd. Euro.

Trotzdem ist das Wachstumschancengesetz kein 
breit angelegtes und umfassendes Konjunkturpro-
gramm im klassischen Sinne. Es setzt vielmehr ge-
zielte Impulse, die auf die aktuelle wirtschaftliche 
Situation abgestimmt sind und gleichzeitig eine 
übermäßige Inflation verhindern sollen. Denn eine 
noch höhere Inflation wäre sowohl eine Gefahr für 
die staatlichen Haushalte als auch für die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung. Mehr über die Inhalte, 
Hintergründe und Auswirkungen des Wachstums-
chancengesetzes erfahren Sie in unserem Schlag-
lichtartikel und im Interview mit Katja Hessel, der 
Parlamentarischen Staatssekretärin im BMF.

Eine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte 
Finanzpolitik, die die finanziellen Realitäten be-
rücksichtigt, bildet das Fundament für zukünfti-
ges Wachstum. Dabei müssen wir uns bewusst sein, 
dass – zum Glück – nach wie vor fast 90 Prozent al-
ler Investitionen in Deutschland von privater Seite 
finanziert werden. Klar ist deshalb, dass auch die 
Wirtschaft sowie die Bürgerinnen und Bürger ih-
ren Teil zur Stärkung unseres Standorts beitragen 
müssen. Deutschland wieder auf Wachstumskurs 
zu bringen, wird uns allen nur gemeinsam gelin-
gen. Lassen Sie es uns zusammen anpacken.

Die Lektüre dieser Ausgabe bietet echte Wachstums-
chancen für Ihr Wissen  – ich wünsche Ihnen viel 
Freude dabei.

Ihr  

 
Steffen Saebisch  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen

Editorial
Editorial
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Das Wachstums chancengesetz BMF-Monatsbericht 
September 2023

Mehr Chancen für Wachstum: mehr 
Investitionen, Innovationen und ein 
einfacheres Steuersystem

 ● Sowohl angesichts der krisenbedingten Belastungen der Wirtschaft als auch vor dem Hinter-
grund der mittelfristigen Herausforderungen durch den Klimawandel und die Alterung der 
Gesellschaft benötigt Deutschland mehr Wachstum, um den Wohlstand des Landes zu erhalten. 
Dazu ist jetzt eine angebotsorientierte Finanz- und Wirtschaftspolitik erforderlich, die dazu die 
Rahmenbedingungen schafft. Das Wachstumschancengesetz wird die steuerlichen und damit 
auch die wirtschafts- sowie standortpolitischen Rahmenbedingungen verbessern. Dadurch wird 
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gestärkt.

 ● Steuerpolitische Maßnahmen zur Überwindung der derzeitigen Wachstumsschwäche sowie der 
strukturellen Probleme sind geboten. Die Bundesregierung schafft Rahmenbedingungen, die die 
Liquiditätssituation der Unternehmen verbessern, und setzt Anreize für innovative Investitionen, 
die zur strukturellen Weiterentwicklung beitragen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts 
Deutschland stärken.

 ● Daneben werden Maßnahmen ergriffen, um das Steuersystem an zentralen Stellen zu verein-
fachen und durch Anhebung von Schwellenwerten und Pauschalen vor allem kleine Betriebe 
von Bürokratie zu entlasten. Zudem werden Maßnahmen umgesetzt, die dazu beitragen, uner-
wünschte Steuergestaltungen aufzudecken und abzustellen und damit das Vertrauen in den Staat 
stärken.

 ● Der Entwurf des Wachstumschancengesetzes wurde am 30. August 2023 vom Kabinett beschlos-
sen. Das parlamentarische Verfahren beginnt nach der Sommerpause.

Standort Deutschland 
stärken – Steuerrecht 
modernisieren

Die im Wachstumschancengesetz vorgesehenen 
Maßnahmen zur Stärkung von Wachstumschan-
cen, Investitionen und Innovation sowie Steuerver-
einfachung und Steuerfairness stärken die Wettbe-
werbsfähigkeit und vereinfachen das Steuersystem. 
Mit diesem Dreiklang werden Spielräume für In-
vestitionen und Innovationen eröffnet. Die Liqui-
ditätssituation vieler Unternehmen wird verbes-
sert und wichtige Impulse werden gesetzt, damit 

Unternehmen die krisenbedingten Belastungen 
hinter sich lassen und dauerhaft mehr investieren 
können. Der Wirtschaftsstandort Deutschland wird 
gestärkt und das Steuersystem wird an zentralen 
Stellen modernisiert und vereinfacht.

Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit

Mit dem Wachstumschancengesetz wird das not-
wendige Vertrauen in der Wirtschaft gestärkt, um 
wachstumssteigernde Investitionen zu tätigen 
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und durch Innovationen die Strukturprobleme zu 
überwinden. Entscheidend sind dafür sowohl eine 
solide Haushaltsführung mit Einhaltung der re-
gulären Kreditobergrenze der Schuldenbremse als 
auch eine ordnungspolitischen Prinzipien folgende 
Verbesserung der Bedingungen für innovative und 
Wachstum generierende Unternehmen. Hierzu 
zählen insbesondere die folgenden Maßnahmen 
des Wachstumschancengesetzes.

Einführung einer 
Investitionsprämie für Klimaschutz

Mit der Investitionsprämie für Klimaschutz als 
neues Förderinstrument werden die bereits beste-
henden Projektförderungen für Umwelt- und Kli-
maschutzmaßnahmen ergänzt und mittels einer 
steuerlichen Förderung betriebliche Investitionen 
in die Transformation und Modernisierung der 
Wirtschaft unterstützt. Hiermit werden die richti-
gen steuerlichen Anreize gesetzt, um die Technolo-
gieführerschaft in Deutschland in möglichst vielen 
Bereichen zu erhalten und den Umstieg auf Kli-
maneutralität zu fördern. Bei der Konzeption der 
Investitionsprämie wurde der Fokus auf die För-
derung energieeffizienzsteigernder Maßnahmen 
gelegt. Anders als Abschreibungen bringt die Prä-
mie schneller Liquidität. Die Investitionsprämie 
hängt nicht von Förderbudgets ab und kann – we-
gen ihrer Gewinnunabhängigkeit – auch in Verlust-
phasen gewährt werden.

Degressive AfA für bewegliche 
Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens

Die degressive Absetzung für Abnutzung (AfA) für 
bewegliche Wirtschaftsgüter wird mit zeitnaher 
Wirkung wieder ermöglicht. Ihre temporäre Be-
grenzung setzt Anreize für zügige Investitionsent-
scheidungen. Die degressive Abschreibung kann 
für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens, die nach dem 30. September 2023 und vor 
dem 1.  Januar  2025 angeschafft oder hergestellt 
worden sind, anstelle der linearen Abschreibung in 

Anspruch genommen werden. Die degressive Ab-
schreibung ist angesichts der derzeitigen Wachs-
tumsschwäche sowie der strukturellen Probleme 
geboten. Denn sie setzt einen deutlichen konjunk-
turellen Impuls, fördert die schnellere Refinan-
zierung und setzt Anreize für innovative Investi-
tionen, die zur strukturellen Weiterentwicklung 
beitragen.

Befristete Einführung einer 
degressiven AfA für Wohngebäude

Aufgrund des akuten Wohnraummangels so-
wie der anhaltenden wirtschaftlichen Belastun-
gen durch hohe Baukosten wird als Maßnahme 
zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Unter-
stützung der Bauwirtschaft auch die Inanspruch-
nahme einer geometrisch-degressiven Abschrei-
bung in Höhe von 6  Prozent für neue Gebäude 
befristet ermöglicht. Die neue degressive Abschrei-
bungsmöglichkeit wird für Gebäude gelten, die 
Wohnzwecken dienen und mit deren Herstellung 
nach dem 30. September 2023 und vor dem 1. Ok-
tober 2029 begonnen wird. Damit werden auch im 
Bausektor klare Investitionsanreize gesetzt, denn 
die degressive Abschreibung fördert auch an die-
ser Stelle die schnellere Refinanzierung und schafft 
über diesen Mechanismus Investitionsanreize, die 
zu einer nötigen Stabilisierung der Bauwirtschaft 
beitragen können.

Stärkung und Ausweitung der 
steuerlichen Forschungsförderung

Zu einer innovationsfreundlichen Steuerpolitik 
gehört auch die seit  2020 in Deutschland einge-
führte steuerliche Forschungsförderung (FuE) über 
eine Forschungszulage. Nach einem etwas zöger-
lichen Start zeichnet sich mittlerweile insgesamt 
ein steigendes Interesse der Unternehmen an der 
Forschungszulage ab. Zur weiteren Steigerung der 
Attraktivität der steuerlichen FuE-Förderung  – 
insbesondere für kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU)  – werden die förderfähigen Aufwen-
dungen  – bisher nur Personalkosten  – auch auf 
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bestimmte Sachkosten ausgeweitet. Dies wird in 
Verbindung mit einer Verdreifachung der Bemes-
sungsgrundlagenhöchstgrenze erfolgen. Es werden 
die Spielräume genutzt, die das EU-Beihilferecht 
bietet. Deshalb wird für KMU auf Antrag ein höhe-
rer Fördersatz zugelassen.

Verbesserungen des steuerlichen 
Verlustabzugs

Verbesserungen des Verlustabzugs ermöglichen es 
gesunden Unternehmen, Eigenkapital wiederaufzu-
bauen. Damit werden die Investitionstätigkeit und 
die wirtschaftliche Erholung gestützt. Von einer zeit-
lichen Ausdehnung des Verlustrücktrags profitiert 
ein nennenswerter Teil der Wirtschaft, insbesondere 
KMU. Sie bewirkt eine weitgehend gleichmäßige 
Entlastung der Unternehmen. Die dauerhafte Bei-
behaltung des seit 2020 erstmals erhöhten Maximal-
betrags beim Verlustrücktrag sowie die Ausweitung 
des Verlustrücktragzeitraums auf drei Jahre schaffen 
Kontinuität und sorgen insofern für Klarheit. Beim 
Verlustvortrag wird zur Stärkung der Liquidität des 
Mittelstands die Prozentgrenze bei der sogenannten 
Mindestgewinnbesteuerung von derzeit 60 Prozent 
temporär auf 80 Prozent angehoben.

Verbesserungen bei der Sofortabschreibung 
geringwertiger Wirtschaftsgüter

Durch die Erhöhung der Betragsgrenze der So-
fortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgü-
ter (GWG) von 800 Euro auf 1.000 Euro werden po-
sitive Liquiditätseffekte für Unternehmen erzielt 
und Freiräume für neue Investitionen geschaffen. 
Die Anpassung des Sammelpostens hinsichtlich 
der Wertgrenze von 1.000 Euro auf 5.000 Euro und 
der Verkürzung der Auflösungsdauer von fünf auf 
drei Jahre führt zu Bürokratieabbau und Rechtssi-
cherheit, da Streitigkeiten über Abschreibungsdau-
ern der betroffenen Wirtschaftsgüter vermieden 
werden können.

Sofortabschreibung geringwertiger Wirt-
schaftsgüter (GWG) 
Ein GWG ist gemäß § 6 Abs. 2 Einkommen-
steuergesetz ein selbständig nutzbares, be-
wegliches und abnutzbares Wirtschaftsgut 
des Anlagevermögens mit Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten von derzeit bis zu 
800 Euro netto. Diese können in voller Hö-
he im Anschaffungsjahr steuermindernd als 
Betriebsausgabe oder Werbungskosten gel-
tend gemacht werden. Die GWG-Grenze 
wird mit dem Wachstumschancengesetz auf 
1.000 Euro angehoben.

Verbesserungen bei der Sonder-
abschreibung nach § 7g EStG

Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Belas-
tungen und Verwerfungen soll als investitionsför-
dernde Maßnahme die Sonderabschreibung nach 
§ 7g Abs. 5 Einkommensteuergesetz (EstG) auf bis 
zu 50 Prozent angehoben werden. Diese Anhebung 
fördert die schnellere Refinanzierung und schafft 
über diesen Mechanismus unternehmerische Vor-
teile und Investitionsanreize, die zu einer nötigen 
Stabilisierung und der Transformation der Wirt-
schaft beitragen können.

Änderung bei der Thesaurierungs-
begünstigung und Option zur 
Körperschaftsbesteuerung

Das Eigenkapital von Unternehmen soll durch Än-
derungen bei der Thesaurierungsbegünstigung 
(§  34a  EStG) gestärkt werden. Zudem soll die im 
Jahr  2021 eingeführte Option zur Körperschafts-
besteuerung nach erfolgter Evaluierung attraktiver 
und an den Bedürfnissen der Praxis ausgestaltet 
werden. Insbesondere soll der persönliche Anwen-
dungsbereich auf Gesellschaften des bürgerlichen 
Rechts erweitert werden.
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Verbesserung der 
Steuerfairness

Die Steuerfairness wird gegenüber allen Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahlern sowie Wettbewerbern 
gestärkt, indem das Steuerrecht noch konsequen-
ter durchgesetzt und unerwünschte Steuergestal-
tungen effektiv unterbunden werden. Hierzu zäh-
len insbesondere die folgenden Maßnahmen des 
Wachstumschancengesetzes.

Ausweitung der Pflicht zur Mit-
teilung von grenz über schreitenden 
Steuergestaltungen auf inner-
staatliche Steuergestaltungen

Die Bekämpfung von Steuervermeidung hat wei-
terhin hohe Priorität. Das Wachstumschancen-
gesetz sieht vor, dass künftig auch innerstaatliche 
Steuergestaltungen dem Bundeszentralamt für 
Steuern mitzuteilen sind, sofern bestimmte nut-
zer- und gestaltungsbezogene Kriterien erfüllt sind; 
dies sind z. B. Schwellenwerte hinsichtlich Umsatz 
oder Einkünften. Die Mitteilungspflicht soll Gestal-
tungen erfassen, die eine Steuer vom Einkommen 
oder Vermögen, die Gewerbesteuer, die Erbschaft- 
oder Schenkungsteuer oder die Grunderwerb-
steuer zum Gegenstand haben. Im Übrigen ori-
entieren sich die Regelungen zur sachlichen und 
persönlichen Mitteilungspflicht sowie das Mittei-
lungsverfahren an denen der grenzüberschreiten-
den Steuergestaltungen.

Verhinderung von Steuergestal-
tungen bei Investmentfonds

Zwei im Rahmen der Mitteilung von grenzüber-
schreitenden Steuergestaltungen aufgezeigte Ge-
staltungsmodelle bei der Immobilienanlage von 
Investmentfonds werden mit dem Wachstums-
chancengesetz geschlossen. Beim ersten Gestal-
tungskonzept wird die 80-prozentige Steuer-
freistellung für Erträge aus Immobilienfonds 
mit überwiegend ausländischen Immobilien (§  2 
Abs.  9 Investmentsteuergesetz) ungerechtfertigt 

ausgenutzt. Beim zweiten Gestaltungskonzept wird 
zur Vermeidung der Veräußerungsgewinnbesteue-
rung inländischer Immobilien ein Invest mentfonds 
zwischengeschaltet. Dies gilt es, zu unterbinden.

Einführung einer gesetzlichen 
Regelung zur verpflichtenden 
Verwendung von elektronischen 
Rechnungen

Die bislang noch vorherrschende Papierrechnung 
soll für inländische Umsätze im B2B-Bereich von 
der elektronischen Rechnung abgelöst werden. 
Durch die Einführung der obligatorischen Ver-
wendung der elektronischen Rechnung soll die 
Nutzung der bestehenden Möglichkeiten der Di-
gitalisierung in der Wirtschaft gefördert wer-
den. Unternehmensinterne Prozesse bei der Rech-
nungsverarbeitung können durch sie vereinfacht 
werden, was auch dem Bürokratieabbau dient. Zu-
dem ist die obligatorische Verwendung der elek-
tronischen Rechnung zwingende Voraussetzung 
für die zu einem späteren Zeitpunkt geplante Ein-
führung der Verpflichtung zur transaktionsbezoge-
nen Meldung von Umsätzen im B2B-Bereich durch 
Unternehmen an ein bundeseinheitliches elektro-
nisches System der Verwaltung (Meldesystem).

Anpassung der Zinsschranke 
und Ein führung einer 
Zinshöhenschranke

Die bestehende Zinsschranke wird an die ver-
bindlichen Vorgaben der EU-Anti-Steuervermei-
dungs-Richtlinie angepasst. Zusätzlich wird eine 
Zinshöhenschranke eingeführt, die der Verhinde-
rung aggressiver konzerninterner Finanzierungsge-
staltungen dient. Die Neuregelung leistet somit einen 
wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Steuerfairness.

Mehr Chancen für Wachstum: mehr Investitionen, Innovationen und ein einfacheres Steuersystem
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Vereinfachung des 
Steuersystems

Ein weiterer Baustein unserer finanzpolitischen 
Strategie sind die stetige Vereinfachung und Mo-
dernisierung der steuerlichen Regelungen. Mit dem 
Wachstumschancengesetz wird eine Reihe von 
Maßnahmen auf den Weg gebracht, die den büro-
kratischen Aufwand für Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen reduzieren.

Anhebung der Grenzen für die 
Buch führungspflicht bestimmter 
Steuer pflichtiger sowie der 
Aufbewahrungs pflicht bei 
Überschusseinkünften

Die handels- und steuerrechtlichen Grenzen für die 
Buchführungspflicht bestimmter Steuerpflichtiger 
nach § 141 Abgabenordnung (AO) und die Grenze 
für die umsatzsteuerliche Ist-Besteuerung (Mög-
lichkeit der Berechnung der Steuer nach verein-
nahmten statt vereinbarten Entgelten) werden si-
gnifikant angehoben. Auch die Grenze für das 
Eingreifen der Aufbewahrungspflicht bei Über-
schusseinkünften (§  147a  AO) wird signifikant er-
höht. Dabei werden Wirtschaft sowie Bürgerin-
nen und Bürger erheblich von Erfüllungsaufwand 
entlastet.

Befreiung von Kleinunternehmern 
von umsatzsteuerlichen 
Erklärungspflichten

Zum Abbau unnötiger Bürokratie und unter 
Gleichbehandlungsgesichtspunkten wird mit dem 
Wachstumschancengesetz generell auf die Abgabe 
einer Umsatzsteuer-Jahreserklärung bei Anwen-
dung der Kleinunternehmerregelung verzichtet.

Beseitigung des Schriftform erfor-
dernisses an verschiedenen Stellen 
des Riester-Verfahrens durch 
Ermöglichung der elektronischen 
Datenübermittlung

Die elektronische Datenübermittlung wird künf-
tig bei der „Riester-Förderung“ noch mehr genutzt, 
um Bürokratie abzubauen. Das teilweise noch ge-
gebene Schriftformerfordernis entfällt weitgehend, 
sofern beide Kommunikationspartner – insbeson-
dere die Anleger – damit einverstanden sind.

Ermöglichung der Digitalisierung 
des Spendenverfahrens 
durch Anpassung des 
Zuwendungsempfängerregisters

Das Zuwendungsempfängerregister beim Bun-
deszentralamt für Steuern ist ein technisch-orga-
nisatorisches Kernelement der Digitalisierung des 
Spendennachweisverfahrens. Das Register wird ab 
dem 1.  Januar  2024 sukzessive mit den Daten der 
gemeinnützigen Vereine und Stiftungen, der Par-
teien und der Wählervereinigungen sowie der öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaften befüllt. In der 
Europäischen Union beziehungsweise im Europäi-
schen Wirtschaftsraum tätige und vom Bundeszen-
tralamt für Steuern als nach deutschem Gemein-
nützigkeitsrecht als steuerbegünstigt anerkannte 
Organisationen werden ebenfalls aufgenommen. 
Erstmals wird das bundesweit in vielen Vereinen 
und Organisationen vorhandene ehrenamtliche 
Engagement zentral und öffentlich sichtbar ge-
macht. Die Rechtsänderungen präzisieren inhalt-
lich die bereits bestehenden gesetzlichen Grundla-
gen für Organisation und Aufbau des Registers.
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Erhöhung der Freigrenze für den 
Quellensteuereinbehalt

Bereits bisher war es möglich, für bestimmte Fälle 
mit geringem steuerlichen Risiko vom Quellen-
steuereinbehalt auf Lizenzzahlungen (§  50a  EStG) 
abzusehen, ohne vorher eine Freistellung beim 
Bundeszentralamt für Steuern zu beantragen. Die 
Erfahrung aus der Praxis hat gezeigt, dass sich der 
Verwaltungsaufwand für Steuerpflichtige bei ei-
ner Erhöhung dieser Grenze von 5.000  Euro auf 
10.000  Euro deutlich mindern würde. Auch wird 
das Verfahren vereinfacht, sodass Korrekturen für 
Anmeldungen von Beträgen unterhalb der nun-
mehr auf 10.000  Euro angehobenen Grenze nicht 
mehr erforderlich werden.

Anpassung der Besteuerung von 
Renten aus der Basisversorgung 
und notwendige Folgeanpassungen

Mit der Regelung wird die zweite im Koalitions-
vertrag für die 20.  Legislaturperiode zwischen 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, 
BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN und der Freien De-
mokratischen Partei vereinbarte Maßnahme zur 
Vermeidung einer zukünftigen „doppelten Be-
steuerung“ von Renten aus der Basisversorgung 
umgesetzt. Der im Jahr 2005 begonnene Übergangs-
zeitraum zur vollständigen nachgelagerten Besteu-
erung von Renten aus der Basisversorgung wird bis 
zum Jahr  2058 verlängert. Die Änderung folgt da-
mit dem mit dem Jahressteuergesetz  2022 bereits 
umgesetzten Entfall der prozentualen Begrenzung 
für Altersvorsorgeaufwendungen im Rahmen des 
Sonderausgabenabzugs ab dem Jahr  2023. Darüber 
hi naus wird die Anpassung der Besteuerungsan-
teile in den §§ 19 EStG (Freibeträge für Versorgungs-
bezüge) und 24a  EStG (Altersentlastungsbetrag) 
nachgezeichnet. Dies ist vor dem Hintergrund der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 
eine ungerechtfertigte Besserstellung von Bezie-
henden von Renten aus der Basisversorgung ge-
genüber Beziehenden von Versorgungsbezügen 
(und umgekehrt) zu vermeiden, geboten.

Einführung einer Freigrenze für 
Einnahmen aus Vermietung und 
Verpachtung

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung blei-
ben zukünftig steuerfrei, sofern sie insgesamt im 
Veranlagungszeitraum weniger als 1.000  Euro be-
tragen haben. Hierdurch soll eine bürokratieentlas-
tende Regelung für Kleinstfälle geschaffen werden, 
in denen Bürokratieaufwand und Steuereinnah-
men regelmäßig außer Verhältnis stehen. Der Steu-
erpflichtige kann jedoch zur Steuerpflicht optieren, 
wenn die mit der Vermietungstätigkeit in unmit-
telbarem wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
henden Ausgaben die Einnahmen übersteigen.

Erhöhung der Nichtaufgriffsgrenze 
für Versicherungsunternehmen 
und Vermögensverwahrer bei der 
Erbschaftsteuer

Versicherungsunternehmen und Vermögensver-
wahrer haften für nicht entrichtete Erbschaft-
steuer, soweit sie Versicherungssummen oder 
Vermögen an ausländische Erben auszahlen. Die 
bisherige Nichtaufgriffsgrenze von 600  Euro wird 
auf 5.000  Euro erhöht. Bis zu diesem Betrag kann 
ins Ausland oder an ausländische Erben ausgezahlt 
werden, ohne dass eine Haftungsinanspruchnahme 
befürchtet werden muss. In der Folge werden Un-
ternehmen in weniger Fällen eine Bestätigung des 
Finanzamts darüber benötigen, dass der Steueran-
spruch erfüllt ist, und die Auszahlungen schneller 
vornehmen können.

Mehr Chancen für Wachstum: mehr Investitionen, Innovationen und ein einfacheres Steuersystem
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Investitionsanreize setzen 
und neue Wachstumsimpulse 
schaffen

Ziel des Wachstumschancengesetzes ist es, die 
Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland zu stärken, 
um den Wohlstand in einer globalisierten Welt 
zu sichern und zu steigern. Dabei unterstützt das 
Wachstums chancengesetz gleichzeitig die Moder-
nisierung und die Transformation zur digitalen 
und klimaneutralen Wirtschaft. Mit einer Vielzahl 
an Maßnahmen erreicht das Wachstumschan-
cengesetz eine Wirkung in der Breite. Es steht im 
Einklang mit der finanzpolitischen Strategie der 
Bundesregierung. Diese zielt darauf ab, die Zu-
kunftsfähigkeit Deutschlands zu sichern, und ba-
siert auf drei Säulen:

1. kurzfristige Stabilisierung in Krisen,

2. eine ordnungspolitischen Prinzipien folgende 
angebotsorientierte Wirtschafts-, Finanz- und 
Steuerpolitik und

3. eine klare Ausrichtung der Finanzpolitik am 
Ziel fiskalischer Resilienz und finanzpolitischer 
Solidität.

Der Entwurf des Wachstumschancengesetzes 
wurde am 30. August 2023 vom Kabinett beschlos-
sen. Das parlamentarische Verfahren beginnt nach 
der Sommerpause. Es ist geplant, das Gesetzge-
bungsverfahren noch in diesem Jahr abzuschließen.
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Das Wachstums chancengesetz

Im Interview:  
Parlamentarische Staatssekretärin Katja Hessel

Was war die Hauptmotivation 
der Bundesregierung für ein 
Wachstumschancengesetz?

Wir müssen als Staat verlässlich wirtschaften. Dazu 
gehört, dass wir die Schuldenbremse einhalten. Wir 
brauchen aber auch gute wirtschaftliche Grundla-
gen und müssen unsere Wirtschaft wieder stärken. 
Steuererhöhungen sind da kontraproduktiv. Die 
Hauptmotivation für das Wachstumschancenge-
setz besteht darin, mit dem Steuerrecht die Liquidi-
tätssituation von Unternehmen zu verbessern und 

Impulse für mehr Investitionen und Innovationen 
zu setzen. Auf diese Weise wird die Attraktivität 
des Wirtschaftsstandorts Deutschland erhöht und 
mehr Wachstum in der Wirtschaft gefördert. Denn 
nur dadurch sichern wir unsere Steuereinnahmen 
nachhaltig.

Im Vordergrund des Entwurfs stehen drei Berei-
che: Wachstum, Steuerfairness und Steuervereinfa-
chung. Mit dem Gesetz soll Deutschland insgesamt 
digitaler sowie zukunfts- und wettbewerbsfähiger 
werden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katja Hessel  
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Was sind aus Ihrer Sicht 
die wesentlichsten Punkte, 
die sich kleine und mittlere 
Unternehmen vom 
Wachstumschancengesetz 
erhoffen können?

Das Wachstumschancengesetz enthält viele Einzel-
maßnahmen, um gerade auch für die kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) positive Liquidi-
tätseffekte zu erreichen und Bürokratielasten ab-
zubauen, die für KMU besonders schwer wiegen. 
Wir verbessern beispielsweise die steuerliche For-
schungsförderung, indem wir die Aufwendungen 
für bestimmte Sachkosten berücksichtigen  – also 
nicht nur wie bisher die Personalkosten. So schaf-
fen wir einen breiteren Anwendungsbereich. Da-
durch können wir zielgerichtet die Innovationen 
auch und gerade bei den KMU stärken. Außerdem 
soll KMU die Möglichkeit eingeräumt werden, ei-
nen höheren Fördersatz für die steuerliche For-
schungsförderung zu beantragen. Mit dem Gesetz 
wird auch die Regelung zur Abschreibung gering-
wertiger Wirtschaftsgüter durch die Erhöhung der 
Betragsgrenze von 800 Euro auf 1.000 Euro verbes-
sert. Damit werden zusätzliche Investitionsanreize 
gesetzt. Das ist sehr unbürokratisch, weil die Ab-
schreibungen für die Unternehmen sofort wirksam 
werden und weitere Aufzeichnungserfordernisse 
entfallen. Als eine weitere konjunkturstützende 
Maßnahme wird auch die Sonderabschreibung 
nach §  7g Abs.  5 Einkommensteuergesetz unbe-
fristet auf bis zu 50  Prozent angehoben. Dies för-
dert die schnellere Refinanzierung und schafft 
über diesen Mechanismus unternehmerische Vor-
teile und Investitionsanreize. Wir werden aber 
auch steuerliche Vereinfachungen einführen, z.  B. 
indem wir die Grenzen für die Bilanzierungs-
pflicht auf 800.000 Euro (Umsatz) beziehungsweise 
80.000  Euro (Gewinn) erhöhen. Der Gesetzesent-
wurf für das Wachstumschancengesetz sieht also 
ein ganzes Bündel an Maßnahmen vor, die für Bü-
rokratieerleichterung bei den KMU sorgen und 
wichtige Impulse für Innovationen setzen.

Welche Anreize setzt 
das Gesetz für private 
Investitionen?

Ein Kernstück des Gesetzentwurfs ist die Inves-
titionsprämie für Klimaschutz. Wenn Unterneh-
men Maßnahmen ergreifen, um energieeffizienter 
zu werden, wird sich der Staat über eine Prämie an 
den Investitionskosten beteiligen. Das wollen wir 
relativ simpel gestalten: Wenn – und das ist Förder-
voraussetzung – ein z. B. mithilfe einer Energiebe-
ratung erstelltes Einsparkonzept vorliegt, können 
die Finanzämter unkompliziert die Maßnahmen 
zur Energieersparnis feststellen. Dann wird sich der 
Staat mit 15 Prozent an den Investitionen beteili-
gen, unabhängig von der Unternehmensgröße, also 
sowohl bei kleinen als auch bei großen Unterneh-
men. So fördern wir die richtigen Investitionen in 
die Zukunft.

Angesichts der derzeitigen konjunkturellen Schwä-
che wird für nach dem 30. September 2023 und vor 
dem 1.  Januar 2025 angeschaffte oder hergestellte 
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
die degressive Absetzung für Abnutzung (AfA) wie-
der ermöglicht. Die temporäre Begrenzung setzt 
Anreize für zügige Investitionsentscheidungen. 
Die degressive AfA fördert die schnellere Refinan-
zierung und setzt Anreize für innovative Investiti-
onen, die zur strukturellen Weiterentwicklung bei-
tragen. Aufgrund des akuten Wohnraummangels 
sowie der anhaltenden wirtschaftlichen Belastun-
gen durch hohe Baukosten wird zur Förderung des 
Wohnungsbaus und zur Unterstützung der Bau-
wirtschaft die Inanspruchnahme einer geo me-
trisch-degressiven Abschreibung für neue Wohn-
gebäude befristet ermöglicht. Unternehmerisches 
Risiko wird auch mit der Erweiterung der Verlust-
verrechnung belohnt. Verbesserungen des Ver-
lustabzugs ermöglichen es gesunden Unterneh-
men, Eigenkapital wiederaufzubauen. Von einer 
zeitlichen Ausdehnung des Verlustrücktrags profi-
tiert ein nennenswerter Teil der Wirtschaft. Sie be-
wirkt eine weitgehend gleichmäßige Entlastung 
der Unternehmen.
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Sie sind selbst Steuerberaterin. 
Was können Sie aus eigener 
Erfahrung zur Besteuerung 
hier in Deutschland sagen?

Wir haben den Steuerberaterinnen und -beratern 
über die vergangenen Jahre viel zugemutet. Bei den 
vielen Corona-Hilfen waren immer auch Steuerbe-
raterinnen und -berater beteiligt, die oftmals unter 
engen Fristen arbeiten mussten. Was die Steuerbe-
raterinnen und -berater jetzt besonders dringend 
brauchen, ist die Digitalisierung. Es gibt wenige Be-
rufe, in denen die Digitalisierung so langsam vo-
ranschreitet wie im Steuerberaterwesen. Das liegt 
auch an einem Mangel an Fachkräften in diesem 
Bereich. Deswegen freue ich mich besonders, dass 
wir im Entwurf für das Wachstumschancengesetz 
auch zur Digitalisierung Maßnahmen aufgenom-
men haben. Dabei ist ein ganz wichtiger Punkt für 
mich die elektronische Rechnung, die wir für Um-
sätze zwischen inländischen Unternehmen ver-
pflichtend einführen wollen. Darüber hinaus wol-
len wir schauen, wie das Steuerrecht an sich – auch 
die Rechtslesung, die Rechtsetzung – digitaler wer-
den kann.

Im Interview: Parlamentarische Staatssekretärin Katja Hessel
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Abrechnung der grundgesetzlichen Regel 
zur Begrenzung der Neuverschuldung 
(Schuldenbremse) 2022

 ● Gemäß § 7 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung von Art. 115 des Grundgesetzes (GG) wurde 
turnusgemäß zum 1. September 2023 die Einhaltung der Schuldenregel des Bundes (Schulden-
bremse) im Haushaltsvollzug 2022 abschließend geprüft. Grundlage hierfür bilden die gesamt-
wirtschaftlichen Daten des Statistischen Bundesamts vom 25. August 2023.

 ● Die strukturelle Nettokreditaufnahme (NKA) belief sich im Jahr 2022 auf 8,09 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts (BIP). Die Regelobergrenze für die strukturelle NKA (0,35 Prozent des BIP = 
12,5 Mrd. Euro) wurde nach abschließendem Ergebnis um 276,4 Mrd. Euro überschritten. Davon 
entfielen 97,0 Mrd. Euro auf den Bundeshaushalt und 179,4 Mrd. Euro auf den Wirtschaftsstabi-
lisierungsfonds-Energie (WSF-Energie).

 ● Der Deutsche Bundestag hatte für die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 eine außergewöhnli-
che Notsituation, die sich der Kontrolle des Staats entzieht und die staatliche Finanzlage erheb-
lich beeinträchtigt, festgestellt und beschlossen, von der Ausnahmeregelung des Art. 115 Abs. 2 
Satz 6 und 7 GG Gebrauch zu machen. Die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung wurde 
vom Deutschen Bundestag aufgrund der durch die seit dem Jahr 2020 anhaltenden pandemie-
bedingten und seit 2022 durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verschärften 
Notsituation beschlossen.

Nach Art. 115 Abs. 2 Satz 1 bis 3 GG sind Einnah-
men und Ausgaben des Bundes grundsätzlich ohne 
Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Dem wird 
entsprochen, wenn die strukturelle NKA 0,35 Pro-
zent des BIP nicht überschreitet. In Art. 115 Abs. 2 
Satz 6 und 7 GG ist geregelt, dass im Falle von Na-
turkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsitu-
ationen, die sich der Kontrolle des Staats entziehen 
und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträch-
tigen, diese Kreditobergrenze auf Grundlage eines 
Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Deut-
schen Bundestags überschritten werden darf und 
ein Tilgungsplan zu beschließen ist.1

1 Siehe auch Kompendium zur Schuldenbremse unter: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220921

Die abschließende Berechnung, aus der sich die 
endgültige Höhe der Tilgungsverpflichtung be-
ziehungsweise die Buchung auf dem Kontroll-
konto ergibt, orientiert sich an den Vorschriften 
über die jährliche Abrechnung für die Buchung 
auf dem Kontrollkonto (§ 7 Abs. 1 Art. 115-Gesetz 
und §  3  Verordnung über das Verfahren zur Be-
stimmung der Konjunkturkomponente nach §  5 
des Art. 115-Gesetzes – Art. 115-Verordnung). Dem-
nach wird der endgültige Rückführungsbetrag be-
ziehungsweise  – allgemein formuliert  – die end-
gültige Abweichung der tatsächlichen NKA von der 
Obergrenze jeweils zum 1. September des Folgejah-
res festgestellt.

Der Deutsche Bundestag hatte für die Haushalts-
jahre  2020, 2021  und  2022 eine außergewöhnli-
che Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates 
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entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich 
beeinträchtigt, festgestellt und beschlossen, von 
der Ausnahmeregelung des Art.  115 Abs.  2 Satz  6 
und  7  GG Gebrauch zu machen. Die Inanspruch-
nahme der Ausnahmeregelung wurde vom Deut-
schen Bundestag aufgrund der durch die seit dem 
Jahr  2020 anhaltenden pandemiebedingten und 
seit 2022 durch den russischen Angriffskrieg gegen 
die Ukraine verschärften Notsituation beschlossen.

Zur Unterstützung der Unternehmen und privaten 
Haushalte wurde aufgrund der gestiegenen Ener-
giepreise infolge der Auswirkungen des russischen 
Angriffskriegs der Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF) auf der Grundlage §  26b Abs.  1 Stabilisie-
rungsfondsgesetz (StFG) neu ausgerichtet und ein-
malig mit einer Kreditermächtigung in Höhe von 
200  Mrd.  Euro, unter Inanspruchnahme der Aus-
nahmeklausel nach Art. 115 Abs. 2 Satz 6 und 7 GG, 
ausgestattet.

Um die Einhaltung der Schuldenbremse im Haus-
haltsvollzug zu überprüfen, wird die tatsächli-
che strukturelle NKA mit der maximal zulässigen 
strukturellen NKA (beziehungsweise die tatsächli-
che NKA mit der zulässigen NKA) verglichen.

Zum 1.  September  2023 wurde für den Bund die 
Abweichung der tatsächlichen NKA von der Ober-
grenze der NKA ermittelt. In die Berechnung der 
für die Schuldenregel relevanten NKA einzube-
ziehen sind neben der NKA des Bundeshaushalts 
auch die NKA der gemäß Art. 143d Abs. 1 nach dem 
31. Dezember 2010 neu eingerichteten Sonderver-
mögen mit eigenen Kreditermächtigungen.

Die NKA des Bundes betrug im Jahr  2022 insge-
samt rund 315,4 Mrd. Euro (vergleiche Tabelle Po-
sition 8, Ist). Davon gehen 115,4 Mrd. Euro auf den 
Bundeshaushalt und 200,0 Mrd. Euro auf den neu 
ausgerichteten WSF-Energie zurück. Ausgehend 
von der NKA insgesamt zuzüglich des Saldos finan-
zieller Transaktionen in Höhe von -4,1  Mrd.  Euro 
für den Bundeshaushalt und -20,6  Mrd.  Euro für 
den WSF-Energie (insgesamt -24,7 Mrd. Euro, ver-
gleiche Tabelle Position  6, Ist) und zuzüglich der 
an die tatsächliche Entwicklung angepassten 

Konjunkturkomponente von -1,8  Mrd.  Euro (ver-
gleiche Tabelle Position 5, Ist) belief sich die struk-
turelle NKA des Bundes auf 288,9  Mrd.  Euro be-
ziehungsweise 8,09  Prozent des BIP (vergleiche 
Tabelle Position 9, Ist). Damit wurde die Obergrenze 
für die strukturelle NKA (0,35 Prozent des BIP des 
Vorjahres, 2021: rund 12,5  Mrd.  Euro) um rund 
276,448 Mrd. Euro überschritten (vergleiche Tabelle 
Position 10, Ist).

Der Überschreitungsbetrag der Obergrenze setzt 
sich zusammen aus 179,438  Mrd.  Euro für den 
WSF-Energie (NKA  WSF-Energie 200,0  Mrd.  Euro 
zuzüglich -20,6  Mrd.  Euro Saldo der finanziel-
len Transaktionen des WSF-Energie) und rund 
97,010  Mrd.  Euro für den Bundeshaushalt (NKA 
Bundeshaushalt 115,4  Mrd.  Euro zuzüglich 
-4,1  Mrd.  Euro Saldo der finanziellen Transakti-
onen zuzüglich -1,8  Mrd.  Euro Konjunkturkom-
ponente abzüglich 12,5  Mrd.  Euro reguläre Ober-
grenze von 0,35  Prozent des BIP). Der genannte 
Betrag von 200,0 Mrd. Euro für den WSF-Energie, 
der bei der Abrechnung der Schuldenbremse zu 
berücksichtigen ist, entspricht nicht den tatsäch-
lich in Anspruch genommenen Mitteln für das 
Jahr 2022 (30,2 Mrd. Euro), die in den gesamtstaat-
lichen Maastricht-Finanzierungssaldo des abgelau-
fenen Jahres eingeflossen sind. Die Überschreitung 
der regulären Obergrenze nur für den Bundeshaus-
halt fiel geringer aus als im Haushaltsgesetz  2022 
mit 115,7 Mrd. Euro geplant.

Der Überschreitungsbetrag ist im Rahmen ei-
nes vom Deutschen Bundestag beschlossenen 
Tilgungsplans zurückzuführen. Der vom Deut-
schen Bundestag am 3.  Juni  2022 gemäß Art.  115 
Abs.  2 Satz  7  GG beschlossene Tilgungsplan sieht 
vor, dass die in den Jahren  2020 bis  2022 die Re-
gelgrenze nach Art. 115 Abs. 2 GG übersteigenden 
Kredite ab dem Jahr  2028 innerhalb von 31  Jah-
ren in Höhe von jährlich 1/31 des Rückführungs-
betrags zurückgeführt werden. Gemäß Beschluss 
des Deutschen Bundestags vom 21.  Oktober  2022 
wurde abweichend von dem am 3.  Juni  2022 ver-
abschiedeten Tilgungsplan beschlossen, dass die 
im Jahr 2022 vom WSF-Energie aufgrund der Aus-
nahmeregelung gemäß Art.  115 Abs.  2 Satz  6  GG 
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aufgenommenen Kredite unter Berücksichtigung 
der hiervon im Jahr  2022 getätigten finanziellen 
Transaktionen ab dem Jahr 2031 in Höhe von jähr-
lich 1/31 des Rückführungsbetrags zurückgeführt 
werden.

Von dem Rückführungsbetrag für den WSF-Ener-
gie in Höhe von 179,438  Mrd.  Euro sind jährlich 
1/31 zurückzuführen, somit rund 5,788 Mrd. Euro 
pro Jahr. Höhere Rückführungen sind möglich. Da-
durch verringert sich der Tilgungszeitraum ent-
sprechend. 1/31 des Rückführungsbetrags für den 
Bundeshaushalt 2022 in Höhe von 97,010 Mrd. Euro 
entspricht rund 3,129 Mrd. Euro pro Jahr. Dieser Be-
trag tritt zu den bereits bestehenden Rückführungs-
verpflichtungen für die Jahre 2020 (2,245 Mrd. Euro 
pro Jahr) und 2021 (6,194 Mrd. Euro pro Jahr) hinzu. 
Damit sind im Zeitraum  2028 bis  2030 insgesamt 
11,568  Mrd.  Euro pro Jahr zurückzuführen. Zu-
sammen mit dem WSF-Energie belaufen sich die 
Rückführungsverpflichtungen in den Jahren  2031 
bis  2058 insgesamt auf rund 17,357  Mrd.  Euro 
pro Jahr und im Zeitraum 2059 bis 2061 auf rund 
5,788 Mrd. Euro pro Jahr.

Zu diesen Rückführungsverpflichtungen kommen 
die Tilgungsverpflichtungen des Sondervermögens 
Bundeswehr hinzu. Dessen Kredite sind gemäß § 8 

Bundeswehrfinanzierungs- und -sondervermö-
gensgesetz nach vollständiger Inanspruchnahme 
der Kreditermächtigung (100  Mrd.  Euro), spätes-
tens ab 1. Januar 2031, innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraums zurückzuführen.

Bei der Abrechnung der Schuldenbremse ist auch 
bei Inanspruchnahme der Ausnahmeklausel eine 
Buchung auf dem Kontrollkonto zu prüfen. In § 7 
Abs. 1 Art. 115-Gesetz ist dazu festgelegt, dass, so-
weit von der Ausnahmeregelung des Art. 115 Abs. 2 
Satz  6  GG Gebrauch gemacht worden ist, der auf 
dem Kontrollkonto zu verbuchende Betrag um 
die aufgrund des entsprechenden Beschlusses des 
Deutschen Bundestags erhöhte NKA zu bereinigen 
ist. Da im Jahr 2022 der die zulässige NKA überstei-
gende Betrag unter dem für den Bundeshaushalt 
beschlossenen Überschreitungsbetrag geblieben 
ist, wird das Kontrollkonto weder be- noch entlas-
tet. Der Saldo auf dem Kontrollkonto verbleibt da-
her auf dem Stand der letzten Buchung zum 1. Sep-
tember 2022 und beläuft sich auf 47,7 Mrd. Euro.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die endgültige Fest-
stellung der Abweichung der zulässigen NKA von 
der tatsächlichen NKA i. S. der Schuldenbremse des 
Bundes für das Jahr 2022.
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Aufstellung und Abrechnung des Haushalts des Bundes gemäß Art. 115 GG für das Jahr 2022

  

2022 2022

Soll¹ Ist

in Mrd. Euro

1 Maximal zulässige strukturelle NKA (in Prozent des BIP) ohne Abbauverpflichtung 0,35

2 Nominales BIP des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres (Zeitpunkt der 
Haushaltsaufstellung)

3.570,6

3 Abbauverpflichtung - -

3a Gemäß Tilgungsplan (Art. 115 Abs. 2 Satz 7 GG) - -

3b Aus Kontrollkonto - -

4 Maximal zulässige strukturelle NKA (1 x 2 - 3) mit Abbauverpflichtung 12,5

in Prozent des BIP 0,35

5 Konjunkturkomponente  
Soll: (5a) x (5c) Ist: [(5a) + (5b)] x (5c)

-7,9 -1,8

5a Nominale Produktionslücke (Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung) -38,8

5b Anpassung an tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung  
[Ist (5ba) - Soll (5ba)]% x (5bb)

29,9

5ba Nominales BIP (Prozent gegenüber Vorjahr)² 6,3 7,2

5bb Nominales BIP des Vorjahres² 3.617,50

5c Budgetsemielastizität (ohne Einheit) 0,203

6 Saldo Finanzielle Transaktionen -2,8 -24,7

6a Einnahmen aus finanziellen Transaktionen 0,9 0,9

6aa Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt 0,9 0,9

6ab Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Sondervermögen 0,0 0,0

  6aba Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Wirtschaftsstabilisierungsfonds gemäß § 26b 
Abs. 1 StFG³

0,0 0,0

6b Ausgaben für finanziellen Transaktionen 3,8 25,6

6ba Ausgaben für finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt 3,8 5,1

6bb Ausgaben für finanziellen Transaktionen Sondervermögen 0,0 20,6

  6bba Ausgaben für finanziellen Transaktionen Wirtschaftsstabilisierungsfonds gemäß § 26b 
Abs. 1 StFG3

20,6

7 Zulässige NKA (4 - 5 - 6) 23,2 39,0

8 NKA (8a + 8b) 138,9 315,4

8a NKA Bundeshaushalt 138,9 115,4

8b NKA der Sondervermögen 0,0 200,0

8ba NKA Wirtschaftsstabilisierungsfonds gemäß § 26b Abs. 1 StFG³ 200,0

9 Strukturelle NKA (8 + 5 + 6) 128,2 288,9

in Prozent des BIP 3,59 8,09

10 Überschreitung (+) der Obergrenze aufgrund Ausnahmeregel Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG 
(9) - (4) beziehungsweise (8) - (7)

115,7 276,4

11 Be(-)/Ent(+)lastung des Kontrollkontos 0,0

12 Saldo Kontrollkonto Vorjahr 47,7

13 Saldo Kontrollkonto neu (11) + (12) 47,7

Abweichungen in den Summen und in den Produkten durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Soll 2022 bezieht sich auf das Haushaltsgesetz 2022 vom 19. Juni 2022, BGBl. I S. 890. 
2 Ist: Stand Statistisches Bundesamt vom 25. August 2023.
3 Stabilisierungsfondsgesetz vom 17. Oktober 2008, BGBl. I S. 1982, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2022, 
BGBl. I S. 1902.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen 
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Das Europäische Semester 2023

 ● Das Europäische Semester dient der Überwachung, Koordinierung und Abstimmung der Haus-
halts-, Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 
Jedes Jahr analysiert die Europäische Kommission u. a. im Rahmen des Stabilitäts- und Wachs-
tumspakts und des Verfahrens zur Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichge-
wichte eingehend die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Mitgliedstaaten, welche dann im 
Vorfeld ihrer nationalen Haushaltsverfahren Empfehlungen erhalten.

 ● Im Europäischen Semester 2023 hat die Europäische Kommission auch die im Rahmen der 
Aufbau- und Resilienzfazilität (Recovery and Resilience Facility, RRF) erstellten nationalen Auf-
bau- und Resilienzpläne in ihren Analysen berücksichtigt und entsprechende länderspezifische 
Empfehlungen vorgeschlagen.

 ● Auch in den nächsten Jahren wird die Umsetzung der RRF eine wesentliche Rolle im Europäi-
schen Semester spielen.

Ziel des Europäischen 
Semesters

Das Europäische Semester soll die wirtschafts-, fi-
nanz- und beschäftigungspolitische Koordinie-
rung zusammenführen und dazu beitragen, not-
wendige Reformen besser umzusetzen. Es soll 
helfen, die Konvergenz und Stabilität in der Euro-
päischen Union (EU) sicherzustellen, solide öffent-
liche Finanzen zu gewährleisten, übermäßige ma-
kroökonomische Ungleichgewichte in der  EU zu 
verhindern und Strukturreformen zur Schaffung 

von Arbeitsplätzen und nachhaltigem Wirtschafts-
wachstum sowie den Übergang zur Klimaneu-
tralität zu fördern. Regelmäßige Beobachtungen 
dienen dazu, wirtschaftliche, ökologische und sozi-
ale Herausforderungen für die  EU und den Euro-
raum frühzeitig zu identifizieren und Fortschritte 
bei ihrer Bewältigung zu bewerten. Darauf auf-
bauend werden Empfehlungen ausgesprochen, die 
den Mitgliedstaaten helfen sollen, eine nachhaltige, 
wachstumsorientierte Politik umzusetzen. Tem-
porär bietet es nun auch den Rahmen für die Um-
setzung der Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF).
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Das Europäische Semester 2023

Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) 
Das temporäre Aufbauinstrument „Next 
Generation EU“ (NGEU) wurde zur Be-
wältigung der wirtschaftlichen und sozia-
len Folgen der COVID-19-Krise geschaf-
fen. Größtes NGEU-Ausgabenprogramm 
ist die RRF mit einem Volumen von bis zu 
672,5 Mrd. Euro (zu Preisen von 2018). Ziel 
der RRF ist es, im Zuge der Bewältigung der 
Pandemiefolgen den wirtschaftlichen, sozi-
alen und territorialen Zusammenhalt der EU 
zu stärken und dabei insbesondere die Re-
silienz, Krisenvorsorge und Wachstumspo-
tenziale der Mitgliedstaaten zu verbessern, 
den Aufbau zu unterstützen und gleichzei-
tig den Klimaschutz und die Digitalisierung 
zu fördern. Zudem sollen die Herausforde-
rungen, die in den länderspezifischen Emp-
fehlungen im Rahmen des Europäischen Se-
mesters 2019 und 2020 festgestellt wurden, 
angegangen werden. Um Mittel aus der RRF 
zu erhalten, mussten die Mitgliedstaaten na-
tionale Aufbau- und Resilienzpläne (ARP) er-
stellen, in denen sie von ihnen angestrebte 
Reformen und Investitionen festlegen und 
klare Etappenziele sowie Zielwerte für de-
ren Umsetzung bis 2026 definieren. Ein Mit-
gliedstaat erhält erst dann Gelder von der 
EU-Kommission, wenn er die vereinbarten 
Etappenziele und Zielwerte bei der Umset-
zung der geplanten Reformen und Investiti-
onen erreicht hat. 
Die RRF ist auch zentral für die Umset-
zung des REPowerEU-Plans, mit dem die 
EU-Kommission auf die sozioökonomischen 
Schwierigkeiten und Störungen des globalen 
Energiemarkts infolge des russischen Über-
falls auf die Ukraine reagiert.

Das Europäische 
Semester 2023

Das Europäische Semester  2023 verlief weiterhin 
parallel zur Umsetzung der RRF. Die konsequente 
Umsetzung der ARP bleibt für die Verwirklichung 
der politischen Prioritäten im Rahmen des Euro-
päischen Semesters unerlässlich, da mit diesen Plä-
nen alle oder wesentliche Teile der einschlägigen 
länderspezifischen Empfehlungen der Jahre  2019 
und 2020 angegangen werden.

Das Herbstpaket

Das sogenannte Herbstpaket der Europäischen 
Kommission wurde am 22. November 2022 veröf-
fentlicht und bildet den Auftakt des Europäischen 
Semesters. Das Paket umfasste u.  a. (1) die jährli-
che Strategie für nachhaltiges Wachstum, (2) die 
Bewertung der Haushaltspläne der Euro-Mitglied-
staaten für  2023, (3) den Warnmechanismus-Be-
richt sowie (4) den Kommissionsvorschlag für 
Eurozonenempfehlungen.

In der jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachs-
tum (Annual Sustainable Growth Survey, ASGS) be-
nennt die EU-Kommission die wichtigsten finanz-, 
wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Heraus-
forderungen für die  EU im kommenden Jahr. Im 
ASGS  2023 schreibt die EU-Kommission die wirt-
schafts- und finanzpolitischen Zielsetzungen der 
Vorjahre – ökologische Nachhaltigkeit, Produktivi-
tät, soziale Gerechtigkeit und makroökonomische 
Stabilität  – fort. Neue politische Herausforderun-
gen, die sich u. a. im energiepolitischen Bereich er-
geben, werden in die vier genannten Dimensionen 
integriert. Die RRF wird dabei mehrfach als wich-
tiges Instrument zur Umsetzung der Reform- und 
Investitionsagenda genannt. Durch die Verknüp-
fung der RRF mit RePowerEU trägt diese im Rah-
men der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen 
der COVID-19-Pandemie auch zur energiepoli-
tischen Agenda bei. Hinsichtlich der konjunktu-
rellen Entwicklungen sollten wirtschafts- und 
finanzpolitische Maßnahmen laut der EU-Kom-
mission koordiniert und flexibel bleiben. Unter 
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den vier Dimensionen werden weiterhin verschie-
denste Prioritäten benannt, u.  a. funktionierende 
EU-Energiemärkte, schneller Ausbau erneuerba-
rer Energien, Umsetzung des europäischen Green 
Deals, solide Lieferketten, ein reibungslos funk-
tionierender Binnenmarkt, Investitionen in For-
schung und Entwicklung und Tragfähigkeit sozialer 
Sicherungsnetze. Einen großflächigen fiskalischen 
Impuls für das Jahr 2023 hält die EU-Kommission 
nicht für angemessen. Am 23. März 2023 billigte der 
Europäische Rat die auf die vier Komponenten der 
wettbewerbsfähigen Nachhaltigkeit abstellenden 
Prioritäten des Berichts.

Die im Oktober vorgelegten Übersichten über die 
Haushaltsplanungen der Euro-Mitgliedstaaten 
werden an den länderspezifischen Empfehlungen 
des Rats für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) aus 
dem Juli  2022 gemessen. Die Empfehlungen  2022 
fielen aufgrund der Verlängerung der allgemeinen 
Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts  (SWP) für  2023 erneut stark qualitativ und 
nur wenig differenziert aus. Demnach sollen, unter 
Berücksichtigung zielgerichteter und temporärer 
Unterstützungsmaßnahmen, hoch verschuldete 
Mitgliedstaaten (Griechenland, Italien, Portugal, 
Spanien, Frankreich, Belgien) im kommenden Jahr 

© ASGS 2023, Europäische Kommission

Integrierter Prozess– Europäisches Semester und RRF 
im Jahr 2023
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das Wachstum ihrer national finanzierten laufen-
den Primärausgaben unter dem Potenzialwachs-
tum halten. Mitgliedstaaten mit niedrigem und 
mittlerem Schuldenstand sollen sicherstellen, dass 
das Wachstum der national finanzierten laufenden 
Primärausgaben mit einer insgesamt neutralen fis-
kalischen Ausrichtung im Einklang steht.

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) 
ist ein regelbasierter Rahmen für die Koor-
dinierung und Überwachung der nationa-
len Finanzpolitiken in der EU. Im SWP wur-
den die Obergrenze des gesamtstaatlichen 
Schuldenstands mit 60 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts (BIP) sowie ein maximales 
gesamtstaatliches Defizit von 3 Prozent des 
BIP dauerhaft festgeschrieben.

Die allgemeine Ausweichklausel 
versetzt die Mitgliedstaaten in die Lage, 
im Rahmen der präventiven und korrekti-
ven Verfahren des SWP haushaltspolitische 
Maßnahmen zu ergreifen, die es ermögli-
chen, einer Krisensituation angemessen zu 
begegnen. Im Zusammenhang mit der prä-
ventiven Komponente in Art. 5 Abs. 1 und 
Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EG) 1466/97 
heißt es: „[...] bei einem schweren Konjunk-
turabschwung im Euro-Währungsgebiet 
oder in der Union insgesamt kann den Mit-
gliedstaaten gestattet werden, vorüberge-
hend von dem Anpassungspfad in Richtung 
auf das mittelfristige Haushaltsziel [...] abzu-
weichen, vorausgesetzt, dies gefährdet nicht 
die mittelfristige Tragfähigkeit der öffent-
lichen Finanzen“. Im Hinblick auf die kor-
rektive Komponente ist festgelegt, dass der 
Rat im Falle eines schweren Konjunkturab-
schwungs im Euro-Währungsgebiet oder in 
der Union insgesamt auf Empfehlung der 
EU-Kommission beschließen kann, einen 
überarbeiteten haushaltspolitischen Kurs 
festzulegen.

Die EU-Kommission kommt zu dem Schluss, dass 
in der Gruppe der Hochschuldenländer die Haus-
haltsplanung in Frankreich, Griechenland und Spa-
nien im Einklang mit den fiskalischen Empfehlun-
gen steht, während dies für Belgien und Portugal 
nur teilweise gilt. Insbesondere in Belgien dürfte 
das Wachstum der laufenden Primärausgaben im 
Verhältnis zum Potenzialwachstum zu hoch ausfal-
len. In der Gruppe mit mittleren/niedrigeren Schul-
denquoten sieht die EU-Kommission die Emp-
fehlungen für Deutschland, Österreich, Litauen, 
Estland, Luxemburg, die Niederlande, die Slowakei 
und Slowenien nur teilweise als erfüllt an. In die-
sen Mitgliedstaaten würden laut Einschätzung der 
EU-Kommission vor allem die national finanzier-
ten laufenden Primärausgaben unter Abzug von 
zielgerichteten und temporären Unterstützungs-
maßnahmen zu einer zu expansiven (anstelle einer 
neutralen) fiskalischen Ausrichtung beitragen.

Der Warnmechanismus-Bericht  2023 identifi-
ziert für nunmehr 17  Mitgliedstaaten (inklusive 
Deutschland) potenzielle Ungleichgewichte und 
kündigt für diese vertiefte Analysen an, um zu beur-
teilen, ob sie von Ungleichgewichten betroffen sind, 
die politische Maßnahmen erfordern. Deutschland, 
Frankreich, Griechenland, Italien, die Niederlande, 
Portugal, Spanien, Schweden und Zypern (wie im 
Vorjahr) sowie Estland, Litauen, Lettland, Luxem-
burg, die Slowakei, Tschechien und Ungarn (als neu 
zu überprüfende Mitgliedstaaten) sollten im Rah-
men des Semesters 2023 vertieft überprüft werden. 
Wie in den Vorjahren befindet sich Deutschland 
aufgrund des Leistungsbilanzüberschusses (LBÜ), 
dem Immobilienpreiswachstum sowie der Staats-
verschuldung unter den Mitgliedstaaten, die solch 
einer vertieften Überprüfung unterzogen wer-
den. Insgesamt weist die EU-Kommission darauf 
hin, dass sich durch die Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Bedingungen Anfälligkeiten und Ri-
siken im Zusammenhang mit bereits bestehenden 
Ungleichgewichten erhöht haben. Zudem würden 
neue Ungleichgewichte entstehen.
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In dem Kommissionsvorschlag für Eurozonenemp-
fehlungen wird für das Jahr 2023 eine koordinierte 
Finanzpolitik zur Unterstützung der Rückkehr der 
Inflation zu dem mittelfristigen Ziel der Europäi-
schen Zentralbank empfohlen: Auf breit angelegte 
Unterstützung der Gesamtnachfrage soll verzichtet 
werden, fiskalische Unterstützungsmaßnahmen 
sind so auszugestalten, dass Anreize zum Energie-
sparen erhalten bleiben sowie der Übergang zu 
sauberer Energie beschleunigt, die Schuldentrag-
fähigkeit gewährleistet und das Wachstumspo-
tenzial nachhaltig gesteigert werden. Die Eurozo-
nenempfehlungen wurden nach der Diskussion 
in den Gremien und der Billigung durch den Eu-
ropäischen Rat vom ECOFIN-Rat am 16. Mai 2023 
angenommen.

Vorlage der Stabilitäts- und 
Konvergenzprogramme und der 
Nationalen Reformprogramme

Bis Ende April 2023 hatten die Mitgliedstaaten des 
Euroraums ihre Stabilitäts-, die übrigen EU-Mit-
gliedstaaten ihre Konvergenzprogramme (SKP) 
und alle Mitgliedstaaten ihre Nationalen Reform-
programme (NRP) vorzulegen. In den SKP legen die 
Mitgliedstaaten ihre finanzpolitische Strategie dar, 
um tragfähige öffentliche Finanzen zu erreichen. In 
ihren NRP legen die Mitgliedstaaten u. a. ihre Maß-
nahmen zur Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlungen dar.

Das Frühjahrspaket der 
Europäischen Kommission

Am 24.  Mai  2023 veröffentlichte die EU-Kommis-
sion ihr Frühjahrspaket. Es ist das Hauptelement 
des Europäischen Semesters, das die Entscheidun-
gen des ECOFIN im Rahmen des SWP und der wirt-
schaftspolitischen Koordinierung vorbereitet. Es 
umfasste u. a. folgende Elemente:

 ● Länderberichte für 27 Mitgliedstaaten,

 ● Vorschläge für länderspezifische Empfeh-
lungen für alle 27 Mitgliedstaaten,

 ● einen Bericht nach Art. 126 (3) des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

 ● eine vertiefte Analysen im Rahmen des mak-
roökonomischen Ungleichgewichteverfahrens 
für 17 Mitgliedstaaten.

Die Länderberichte enthalten eine Momentauf-
nahme der bereits bestehenden und sich neu for-
mierenden Herausforderungen, die durch die Ver-
pflichtungen im Rahmen der nationalen ARP nicht 
hinreichend abgedeckt sind, sowie der Resilienz der 
Mitgliedstaaten bei der Bewältigung dieser Heraus-
forderungen. Diese „Lückenanalyse“ ist insbeson-
dere darauf ausgerichtet, die europäische Energie-
abhängigkeit nach dem Einmarsch Russlands in die 
Ukraine im Einklang mit den Prioritäten von RE-
PowerEU zu verringern und die damit verbunde-
nen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen 
zu bewältigen. In den Länderberichten wird zudem 
eine Bilanz der Umsetzung früherer länderspezifi-
scher Empfehlungen und der Maßnahmen der na-
tionalen ARP gezogen.

Bei den länderspezifischen Empfehlungen handelt 
es sich um spezifische Leitvorgaben, wie die ein-
zelnen Mitgliedstaaten Beschäftigung, Wachstum 
und Investitionen fördern können, ohne die Soli-
dität ihrer öffentlichen Finanzen zu beeinträchti-
gen. Dabei bleiben die nationalen Zuständigkeiten 
für die Finanz-, Wirtschafts-, Beschäftigungs- und 
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Sozialpolitik gewahrt. Die Kommissionsvorschläge 
für länderspezifische Empfehlungen stützten sich 
insbesondere auf die Länderberichte und die Dar-
stellungen der Mitgliedstaaten in ihren NRP bezie-
hungsweise SKP. Zudem wurde die Überwachung 
der RRF temporär in das Europäische Semester in-
tegriert, sodass auch die Implementierung der na-
tionalen ARP in den Empfehlungen berücksichtigt 
wird. Die diesjährigen Vorschläge für länderspe-
zifische Empfehlungen sind in vier grundlegende 
Bereiche unterteilt, die jedoch nicht bei allen Mit-
gliedstaaten gleichermaßen Anwendung finden:

1. haushaltspolitische Empfehlungen

2. Aufforderung zur Implementierung der ARP, 
inklusive angepasstem REPowerEU-Kapitel 
und Umsetzung der kohäsionspolitischen 
Programme

3. weitere reformpolitische Empfehlungen, die 
nicht bereits im jeweiligen ARP abgebildet sind

4. energiepolitische Empfehlung mit 
REPowerEU-Bezug

Nach Deaktivierung der allgemeinen Ausweich-
klausel sind erstmalig seit  2019 für  2024 wieder 
quantitative fiskalische Vorgaben vorgeschlagen. 
Für Mitgliedstaaten, die ihre mittelfristigen Haus-
haltsziele noch nicht erreicht haben, ist eine Haus-
haltsanpassung (Verbesserung des strukturellen 
Saldos) von 0,5 Prozent des BIP als Richtwert vor-
gesehen (kalibriert nach Tragfähigkeitsanalysen).

Die Empfehlung zur Umsetzung der ARP unter-
streicht dabei die derzeit große Bedeutung der 
RRF innerhalb des Semesterprozesses, die von der 
EU-Kommission mehrfach als wichtiges Instru-
ment zur Umsetzung von Reformen und Investi-
tionen in den Mitgliedstaaten herausgestellt wird. 
Diese Empfehlungen enthalten Abstufungen ent-
sprechend dem jeweiligen Umsetzungsstand und 
fordert einige Länder zur expliziten Verstärkung 
ihrer administrativen Kapazitäten auf.

Bei den struktur-/reformpolitischen Empfehlun-
gen greift die EU-Kommission als horizontales 
Thema insbesondere die Stärkung der langfristi-
gen Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten und 
der EU auf. Dazu werden u. a. ein besserer Zugang 
zu Finanzmitteln, bezahlbare Energieversorgung, 
Reduzierung von strategischen Abhängigkeiten, 
der Abbau von regulatorischen und bürokratischen 
Hemmnissen sowie Maßnahmen zur Adressierung 
des ökologischen und digitalen Wandels betont. 
Diese finden sich mit entsprechenden länderspezi-
fischen Schwerpunkten in den individuellen Emp-
fehlungen wieder.

Der ECOFIN-Rat hat die länderspezifischen Emp-
fehlungen nach Diskussion in den entsprechenden 
Gremien am 14.  Juli  2023 angenommen. Die Mit-
gliedstaaten sind nun gefordert, die Empfehlungen 
umzusetzen.

Weiterhin hat die EU-Kommission einen Bericht 
nach Art.  126  (3)  AEUV (erster Schritt für poten-
zielle Defizitverfahren) für 16 Mitgliedstaaten (u. a. 
Deutschland) vorgelegt. Mit dem Bericht überprüft 
sie die Einhaltung der Obergrenze für das gesamt-
staatliche Finanzierungsdefizit von 3  Prozent des 
BIP und die Einhaltung der Obergrenze der gesamt-
staatlichen Schuldenquote von 60 Prozent des BIP. 
Verstöße gegen das Defizitkriterium auf Basis der 
realisierten Zahlen in  2022 und/oder Planzahlen 
für 2023 sieht die EU-Kommission bei 14 Mitglied-
staaten (Belgien, Tschechien, Spanien, Frankreich, 
Italien, Lettland, Ungarn, Malta, Polen, Bulgarien, 
Deutschland, Estland, Slowenien und der Slowa-
kei). Die EU-Kommission verzichtet wegen der ho-
hen wirtschaftlichen Unsicherheit und der damit 
verbundenen Probleme, glaubwürdige fiskalische 
Abbaupfade festzulegen, erneut auf die Eröffnung 
von Defizitverfahren in diesem Jahr. Sie kündigt an, 
im Frühjahr  2024 auf Basis der 2023er-Zahlen die 
Eröffnung von Defizitverfahren vorzuschlagen.

Für die 17 Mitgliedstaaten, die im Warnmechanis-
mus-Bericht 2023 identifiziert wurden, enthielt das 
Frühjahrspaket zudem vertiefte Analysen über die 
Existenz und Natur von makroökonomischen Un-
gleichgewichten. Ergeben diese, dass tatsächlich 
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ein schädliches übermäßiges Ungleichgewicht be-
steht beziehungsweise unmittelbar droht, erhalten 
die betroffenen Mitgliedstaaten eine Empfehlung, 
dieser Entwicklung entgegenzuwirken.

Als horizontalen Faktor hat die EU-Kommission die 
Unsicherheit angesichts der sehr hohen Inflation 
identifiziert. Starke Inflationsdivergenzen könnten 
die Wettbewerbsfähigkeit in Hochinflationsländern 
unterminieren. Eine Reihe von osteuropäischen 
Mitgliedstaaten hat die EU-Kommission erstmalig 
untersucht, vor allem wegen hoher Inflation. An-
gesichts der starken Unsicherheit über die weitere 

Entwicklung hat sie von einer Einstufung als Mit-
gliedstaat mit Ungleichgewichten abgesehen. An-
dererseits haben sich die mit hoher Inflation ein-
hergehenden hohen nominalen Wachstumsraten 
günstig auf den Schuldenstand (öffentlich und pri-
vat) im Verhältnis zum BIP ausgewirkt.

Die Ergebnisse dieser vertieften Überprüfungen 
aus dem Europäischen Semester  2022 und  2023 
und die entsprechende Einstufung der Mitglied-
staaten können der folgenden Tabelle entnommen 
werden.

Klassifizierung im makroökonomischen Ungleichgewichteverfahren

Semester 2022 Semester 2023

Keine Ungleichgewichte 17 Mitgliedstaaten¹ 16 Mitgliedstaaten¹

Ungleichgewichte Deutschland, Spanien, 
Frankreich, Niederlande, 

Portugal, Schweden, Rumänien

Ungarn (neu), Zypern 
(verbessert), Deutschland, 

Spanien, Frankreich, 
Niederlande, Portugal, 
Schweden, Rumänien

Makroökonomische Entwicklungen, die sich nachteilig auf das 
ordnungsgemäße Funktionieren der Wirtschaft eines Mitgliedstaats 
oder der Wirtschafts- und Währungsunion oder der Europäischen 
Union auswirken oder auswirken könnten

Exzessive Ungleichgewichte Zypern, Griechenland, Italien Griechenland, Italien

Vorliegen schwerer Ungleichgewichte, die das ordnungsgemäße 
Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion gefährden

Exzessive Ungleichgewichte inklusive korrektiver Arm - -

Der Rat kann, ergänzend zu der Feststellung, dass in einem 
Mitgliedstaat ein übermäßiges Ungleichgewicht vorliegt, die 
Umsetzung eines Korrekturmaßnahmenplans einfordern. 
Für Mitgliedstaaten des Euroraums ist der korrektive Arm 
sanktionsbewehrt.

1 Mitgliedstaaten, in denen der Frühwarnbericht keine möglichen Ungleichgewichte diagnostiziert hat (und die somit keiner vertieften 
Überprüfung unterzogen wurden) und Mitgliedstaaten, bei denen die vertiefte Überprüfung keine Ungleichgewichte ergab.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 1
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Das Europäische Semester 2023

Nach der EU-Kommissionseinschätzung weist 
Deutschland ein makroökonomisches Ungleich-
gewicht auf, das sich insbesondere in einem dau-
erhaft hohen LBÜ aufgrund von nach wie vor 
gedämpften Investitionen relativ zur Ersparnisbil-
dung äußert. Zwar sei der LBÜ im Jahr  2022 sehr 
deutlich gesunken, dafür seien aber vor allem die 
stark gestiegenen Preise für Energieimporte ur-
sächlich. Dennoch lag der LBÜ mit 4 ½ Prozent des 
BIP nach Einschätzung der EU-Kommission wei-
terhin über dem durch die Fundamentaldaten ge-
rechtfertigten Wert. Die EU-Kommission empfiehlt 
eine zeitnahe und effektiv umgesetzte öffentliche 
Investitionsinitiative und den Abbau von Investi-
tionshemmnissen. Deutschland, Frankreich, Spa-
nien und Portugal wurde von der EU-Kommis-
sion eine Rückstufung im Folgejahr in Aussicht 
gestellt, sofern sich ihre Ungleichgewichte weiter 
zurückbilden.

Fortentwicklung und Ausblick

In den nächsten Jahren wird für die wirtschaftspo-
litische Koordinierung das Zusammenspiel des Eu-
ropäischen Semesters und der RRF von Bedeutung 

sein. Das Europäische Semester ist dabei weiterhin 
ein wichtiges Instrument der wirtschafts-, finanz- 
und beschäftigungspolitischen Koordinierung auf 
europäischer Ebene, insbesondere da es neue struk-
turelle Hausausforderungen herausarbeitet, einen 
multilateralen Austausch fördert und eine analy-
tische Grundlage bietet, um wirtschaftspolitische 
Prioritäten konsistent auf EU-Ebene und auch in 
Verbindung mit EU-Programmen zu verfolgen. Das 
Europäische Semester sollte daher weiterhin das 
zentrale Governance-Instrument der wirtschafts-, 
finanz- und beschäftigungspolitischen Koordinie-
rung auf EU-Ebene bleiben und als wirtschaftspoli-
tischer Rahmen dienen, der auch aktuelle Heraus-
forderungen von makroökonomischer Relevanz 
wie den ökologischen und digitalen Wandel mit-
denken muss. Gleichzeitig sollte eine inhaltliche 
Überfrachtung des Semesters vermieden werden. 
Bezüglich der haushaltspolitischen Überwachung 
steht eine Rückkehr zu den normalen Verfahren an.

Für die wirtschafts- und finanzpolitische Koordi-
nierung auf EU-Ebene wird zudem die Überprü-
fung der wirtschaftspolitischen Steuerung (so-
genannte Economic Governance Review) der 
EU-Kommission von Bedeutung sein.
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Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den 
Finanzämtern

 ● Die Statistiken über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern bestätigen nach wie vor, 
dass das außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren nach der Abgabenordnung eine hohe Filter-
wirkung entfaltet.

 ● Im gesamten Berichtszeitraum konnten streitige Punkte und offene Fragen zu einem überwie-
genden Teil im Einspruchsverfahren geklärt werden. Das spiegelt sich im hohen Teil der Abhil-
fen und Zurücknahmen wider.

 ● Nur in etwa 18 Prozent der Einsprüche bedurfte es im Kalenderjahr 2022 einer förmlichen Ein-
spruchsentscheidung. Nur etwa 1,6 Prozent der erledigten Einsprüche führten zu einer Klage.

Rechtsweg in Steuersachen

Nach Art.  19 Abs.  4 des Grundgesetzes steht allen 
Steuerpflichtigen der Weg zu den Gerichten offen, 
die geltend machen möchten, durch den Staat in 
ihren Rechten verletzt worden zu sein (z. B. durch 
einen fehlerhaften Steuerbescheid).

Grundsätzlich können die Finanzgerichte nicht un-
mittelbar angerufen werden. Vielmehr müssen die 
Steuerpflichtigen im Regelfall zunächst Einspruch 
bei der Finanzbehörde einlegen. Hierdurch wird 
der Verwaltung Gelegenheit gegeben, den Steuer-
fall noch einmal zu überprüfen, bevor sich das Ge-
richt mit der Angelegenheit befasst. Die meisten 
Rechtsstreitigkeiten erledigen sich bereits im Ein-
spruchsverfahren, das somit eine hohe „Filterwir-
kung“ hat (mehr s. u. „Statistik zur Klageerhebung“).

Einspruch 
Die gesetzlichen Grundlagen für das Ein-
spruchsverfahren ergeben sich aus den 
§§ 347 bis 367 der Abgabenordnung (AO). 
Darüber hinaus enthält der Anwendungser-
lass zur AO hierzu entsprechende Verwal-
tungsanweisungen, die die Finanzbehörden 
binden.

Statistiken zur 
Einspruchsbearbeitung

Gegenstand der 
Einspruchsstatistiken

Das BMF erstellt jährlich eine Einspruchsstatistik 
und veröffentlicht sie auf seiner Internetseite. Da-
rüber hinaus hat das BMF in verschiedenen Mo-
natsberichten die Statistikdaten für die Jahre 2009 
bis  2021 veröffentlicht.1 Diese Statistiken erfas-
sen allerdings nur die bei den Finanzämtern ein-
gegangenen Einsprüche, nicht aber Einsprüche, 
die bei anderen Finanzbehörden erhoben werden, 
insbesondere

 ● beim Bundeszentralamt für Steuern,

 ● bei den Familienkassen und

 ● bei den Behörden der Zollverwaltung.

Bis einschließlich 2012 wurden Abgaben und Über-
nahmen von Einsprüchen zwischen den Ländern 

1 Zuletzt im Monatsbericht September 2022 für das Jahr 2021. 
Der Monatsbericht ist abrufbar unter dem Shortlink: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202309031
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Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern

in der Statistik saldierend bei den Eingängen sowie 
sonstige Bestandskorrekturen (z. B. nach Aufdecken 
fehlerhafter Einträge in den Rechtsbehelfslisten) 
entweder ebenfalls saldierend bei den Eingängen 
oder durch eine Anpassung des Anfangsbestands 
berücksichtigt. Seit dem Jahr 2013 enthält die Ein-
spruchsstatistik die Rubrik „Saldo aus Übernah-
men, Abgaben, Storni und sonstigen Bestands-
korrekturen“. „Abgaben“ können nicht nur darauf 
beruhen, dass sich die örtliche Zuständigkeit des 
Finanzamts geändert hat (z. B. durch einen Wech-
sel des Wohnsitzes oder des Ortes der Geschäftslei-
tung), sondern auch auf einem Wechsel der sachli-
chen Zuständigkeit.

Wie bereits in den Vorjahren enthält die Position 
„sonstige Bestandskorrekturen“ auch im Jahr 2022 
solche Korrekturen, die aufgrund der Vereinheit-
lichung der Datenhaltung und der automations-
unterstützten Bearbeitung von Rechtsbehelfen in 
mehreren Ländern erforderlich waren.

Unter der Erledigungsart „Auf andere Weise“ wer-
den z. B. Verfahren erfasst, in denen sich eine ange-
fochtene Außenprüfungsanordnung vor einer Ent-
scheidung über den Einspruch mit Beendigung der 
Außenprüfung erledigt hat, sowie Fälle, in denen 
sich ein mit einem Einspruch beantragter Lohn-
steuer-Freibetrag (§  39a Einkommensteuergesetz) 
im Lohnsteuerabzugsverfahren nicht mehr aus-
wirken kann.

Einspruchsstatistiken der 
Jahre 2018 bis 2022

Für die vergangenen fünf Jahre hat das BMF die in 
der Tabelle 1 „Einspruchsstatistiken der Jahre 2018 
bis  2022“ (siehe Seite 35) ersichtlichen Daten 
zusammengestellt2.

Eingegangene Einsprüche

Nachdem die Zahl der jährlich eingelegten Ein-
sprüche in den Jahren bis 2019 auf bis etwa 3,5 Mio. 
gestiegen war, ist sie seit dem Kalenderjahr  2020 
rückläufig. In 2022 ist sie auf unter 3 Mio. eingelegte 
Einsprüche gesunken.

Mangels Informationen darüber, wie viele Ver-
waltungsakte die Finanzämter jährlich erlassen, 
ist dem BMF nicht bekannt, wie häufig gegen die 
von den Finanzämtern erlassenen Steuerbescheide 
Einspruch eingelegt wird. Mit dem Einspruch kön-
nen nicht nur Steuerbescheide angefochten wer-
den, sondern auch sonstige Verwaltungsakte, wie 
z.  B. die Ablehnung einer Stundung, eines Steuer-
erlasses oder einer Aussetzung der Vollziehung, die 
Anordnung einer Außenprüfung, die Festsetzung 
eines Verspätungszuschlags oder eine Pfändung. 
Daten hierzu liegen dem BMF ebenfalls nicht vor.

Erledigte Einsprüche

Nachdem sich die Zahl der erledigten Einsprü-
che im Berichtszeitraum bis  2021 konstant wei-
ter verringert hatte und zuletzt auf unter 3  Mio. 
Erledigungen gesunken war, ist sie im Kalender-
jahr 2022 wieder deutlich auf knapp 3,3 Mio. Ein-
spruchserledigungen gestiegen. Dies entspricht ei-
ner Steigerung gegenüber dem Vorjahr von mehr 
als 9 Prozent.

2 Änderungen gegenüber vorherigen Veröffentlichungen 
im Internet und im Monatsbericht sind auf nachträglich 
geänderte Meldungen der obersten Finanzbehörden der 
Länder zurückzuführen.
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Die Verteilung auf die Erledigungsarten „Rück-
nahme“, „Abhilfe“, „Einspruchsentscheidung“, 
„Teil-Einspruchsentscheidung“ und „Auf andere 
Weise“ (siehe „Gegenstand der Einspruchsstatis-
tik“) ist weitgehend konstant. Eine geringfügige 
Verschiebung zeichnet sich lediglich zwischen den 
Erledigungen durch Abhilfe (Rückgang) und Ein-
spruchsentscheidung (Zunahme) ab. Die Erledi-
gungsarten lassen aber nur bedingt Rückschlüsse 
darauf zu, wie häufig die mit dem Einspruch ange-
fochtenen Bescheide fehlerhaft waren.

So beruhen Abhilfen (hierauf entfallen circa zwei 
Drittel der erledigten Einsprüche) häufig darauf, 
dass erst im Einspruchsverfahren Steuererklärun-
gen abgegeben oder steuerlich begünstigte Auf-
wendungen geltend gemacht oder belegt werden. 
Des Weiteren kann einem Einspruch abgeholfen 
werden, wenn Steuerpflichtige ihre ursprünglichen 
Einspruchsanträge nach einer Erörterung mit dem 
Finanzamt eingeschränkt haben und das Finanz-
amt den noch aufrecht erhaltenen Anträgen statt-
geben kann. Einsprüchen, die im Hinblick auf an-
hängige gerichtliche Musterverfahren eingelegt 
wurden, kann auch durch Aufnahme eines Vorläu-
figkeitsvermerks in den angefochtenen Steuerbe-
scheid abgeholfen worden sein.

Die Rücknahme des Einspruchs (circa ein Sechstel 
der erledigten Einsprüche) deutet zunächst darauf 
hin, dass der angefochtene Bescheid fehlerfrei war 
und das Finanzamt Fragen zum Steuerbescheid mit 
den Steuerpflichtigen im Einspruchsverfahren ge-
klärt hat. Einer Einspruchsrücknahme kann aber 
auch ein Änderungsbescheid vorangegangen sein, 
der dem Antrag der Steuerpflichtigen teilweise ent-
sprochen hat.

Auch in einer Einspruchsentscheidung (circa ein 
Sechstel der erledigten Einsprüche) kann den An-
trägen der Steuerpflichtigen teilweise entsprochen 
worden sein.

Teil-Einspruchsentscheidungen (§ 367 Abs. 2a Ab-
gabenordnung  (AO)) werden ebenfalls in der Sta-
tistik als Erledigungsfall behandelt. Die Verwaltung 
geht in diesen Fällen davon aus, dass über den durch 

die Teil-Einspruchsentscheidung nicht entschiede-
nen Teil des Einspruchs durch eine Allgemeinver-
fügung nach § 367 Abs. 2b AO entschieden werden 
kann. Dies ist dann kein Erledigungsfall im Sinne 
der Statistik. Diese Zählweise ändert jedoch nichts 
daran, dass nach Erlass einer Teil-Einspruchsent-
scheidung das Einspruchsverfahren (wenn auch in 
beschränktem Umfang) weiter anhängig bleibt.

Anfangsbestand und Endbestand

Der Bestand der zum Ende des Jahres 2022 anhän-
gigen Einspruchsverfahren hat gegenüber den Vor-
jahren deutlich abgenommen, was u. a. auf die Er-
ledigung der Einsprüche zur Verfassungsmäßigkeit 
der Zinshöhe nach §§ 233a, 238 AO zurückgeführt 
werden kann. Nicht alle diese Einsprüche waren je-
doch auch „bearbeitungsreif“. Vielmehr waren von 
den vorgenannten zum Jahreswechsel anhängigen 
Einsprüchen

 ● zum 31. Dezember 2022 insgesamt 
1.151.261 Einspruchsverfahren,

 ● zum 31. Dezember 2021 insgesamt 
1.634.223 Einspruchsverfahren,

 ● zum 31. Dezember 2020 insgesamt 
1.543.711 Einspruchsverfahren,

 ● zum 31. Dezember 2019 insgesamt 
1.424.325 Einspruchsverfahren und

 ● zum 31. Dezember 2018 insgesamt 
1.303.524 Einspruchsverfahren

nach § 363 Abs. 1 AO ausgesetzt oder ruhten gemäß 
§ 363 Abs. 2 AO. Die steigende Zahl der ruhenden 
oder ausgesetzten Verfahren ist häufig darauf zu-
rückzuführen, dass wegen einer für den einzelnen 
Steuerfall rechtserheblichen Frage noch ein Ge-
richtsverfahren geführt wird. Bis zur abschließen-
den Klärung der Rechtsfrage im Gerichtsverfahren 
kann die Entscheidung über den Einspruch dann 
zurückgestellt werden.
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Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern

2018 2019 2020 2021 2022

Gesamt
Anteil in 
Prozent Gesamt

Anteil in 
Prozent Gesamt

Anteil in 
Prozent Gesamt

Anteil in 
Prozent Gesamt

Anteil in 
Prozent

Unerledigte Einsprüche 
am 31. Dezember des 
Vorjahres

2.272.125 - 2.358.716 - 2.476.778 - 2.596.433 - 2.613.348 -

Eingegangene 
Einsprüche

3.389.956 - 3.454.549 - 3.336.237 - 3.047.803 - 2.978.644 -

Veränderung gegenüber 
Vorjahr (in Prozent)

+4,4 - +1,9 - -3,4 - -8,6 - -2,3 -

Erledigte Einsprüche 3.253.785 - 3.184.123 - 3.152.647 - 2.982.359 - 3.256.951 -

Veränderung gegenüber 
Vorjahr (in Prozent)

-2,7 - -2,1 - -1,0 - -5,4 - +9,2 -

davon erledigt durch:

Rücknahme des 
Einspruchs

691.571 21,3 632.129 19,8 628.524 19,9 591.158 19,8 564.294 17,3

Abhilfe 2.094.146 64,4 2.087.955 65,6 2.081.518 66,0 1.891.548 63,4 2.084.427 64,0

Einspruchsentscheidung 430.173 13,2 423.097 13,3 409.261 13,0 471.122 15,8 575.380 17,7

Teil-
Einspruchsentscheidung

19.578 0,6 21.248 0,7 15.691 0,5 12.836 0,4 9.936 0,3

Auf andere Weise 18.317 0,6 19.694 0,6 17.653 0,6 15.695 0,5 22.914 0,7

Saldo aus Übernahmen, 
Abgaben, Storni 
und sonstigen 
Bestandskorrekturen

-49.580 - -152.364 - -63.935 - -48.529 - -33.549 -

Unerledigte Einsprüche 
am 
31. Dezember des Jahres

2.358.716 - 2.476.778 - 2.596.433 - 2.613.348 - 2.301.492 -

Veränderung gegenüber 
Vorjahr (in Prozent)

+3,8 - +5,0 - +5,3 - +0,6 - -11,9 -

Quelle: Daten wurden auf Grundlage von Meldungen der obersten Finanzbehörden der Länder vom Bundesministerium der Finanzen 
zusammengestellt (Stand 10. August 2023)

Einspruchsstatistiken der Jahre 2018 bis 2022 Tabelle 1
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Statistik zur Klageerhebung

Die Zahl der gegen die Finanzämter erhobenen 
Klagen ist im Jahr  2022 gegenüber den Vorjahren 
erneut deutlich um 8,5  Prozent auf 51.245  Kla-
gen gesunken. Im Vergleich zu den insgesamt im 
Jahr  2022 durch die Finanzämter erledigten Ein-
sprüche entspricht dies einer gegenüber den Vor-
jahren ebenfalls gesunkenen Klagequote von nur 
etwa 1,6 Prozent.

Bei einem Vergleich mit der vom Statistischen 
Bundesamt erstellten Statistik der Finanzgerichte3 

3 Abrufbar unter dem Shortlink: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202309033

ist zu beachten, dass diese auch Klagen erfasst, die 
nicht gegen die Finanzämter, sondern gegen an-
dere Finanzbehörden gerichtet sind (s.  o.). Außer-
dem sind die Zählweisen nicht identisch. Für die 
Einspruchs- und Klagestatistik der Finanzämter 
ist maßgebend, wie viele Verwaltungsakte ein Ein-
spruch betrifft. In der Statistik der Finanzgerichte 
wird eine Klage, die sich gegen mehrere Verwal-
tungsakte richtet, dagegen nur als ein Fall gezählt 
(z. B. eine Klage gegen Änderungsbescheide für 
mehrere Veranlagungszeiträume, die aufgrund ei-
ner Außenprüfung ergangen sind).

2018 2019 2020 2021 2022

Zahl der erhobenen Klagen 58.985 65.490 59.774 55.961 51.245

Veränderung gegenüber Vorjahr (in  Prozent) -1,9 11 -8,7 -6,4 -8,5

Quote der Klageerhebungen im Verhältnis zu den 
erledigten Einsprüchen (in  Prozent)

1,8 2,1 1,9 1,9 1,6

Quelle: Daten wurden auf Grundlage von Meldungen der obersten Finanzbehörden der Länder vom BMF zusammengestellt (Stand 
10. August 2023)

Statistik zur Klageerhebung Tabelle 2
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Überblick zur aktuellen Lage

Steuereinnahmen und konjunkturelles Umfeld

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) sind im August 2023 um rund 8 ½ Prozent im 
Vergleich zum August 2022 gestiegen.

 ● Das kräftige Plus basiert vor allem auf einer guten Entwicklung des Aufkommens der Lohnsteuer, der 
Umsatzsteuer und der Kapitalertragsteuern.

 ● Ein kräftiger Anstieg ist auch bei der Energiesteuer zu verzeichnen, der allerdings überwiegend auf einer 
durch die temporäre Steuersatzsenkung niedrigeren Vergleichsbasis im Jahr 2022 beruht.

 ● Die Konjunkturindikatoren zeigen mit Rückgängen u. a. bei Einzelhandel, Produktion und Geschäfts-
klima weiterhin eine schwache Dynamik an.

Bundeshaushalt

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis August 2023 auf 
242,9 Mrd. Euro. Damit waren die Einnahmen um 6,6 Prozent (+15,1 Mrd. Euro) höher als im gleichen 
Zeitraum des Vorjahres. 

 ● Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen von Januar bis August 2023 insgesamt 301,9 Mrd. Euro und 
lagen damit um 3,8 Prozent (-12,1 Mrd. Euro) unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. Ende Au-
gust 2023 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 59,0 Mrd. Euro auf.
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Entwicklung des 
Steueraufkommens

Steueraufkommen insgesamt

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemein-
desteuern) lagen im August  2023 mit einem Plus 
von rund 8 ½ Prozent spürbar über dem Ergebnis 
im Vorjahresmonat (s. a. Tabelle „Entwicklung der 
Steuereinnahmen“). Der größte Impuls kam von 
den aufkommensstarken Gemeinschaftsteuern, die 
um knapp 8 Prozent über dem Vorjahresniveau la-
gen. Die Einnahmen aus der Lohnsteuer stiegen 
um fast 5  Prozent. Wie im Vormonat Juli spielte 
hier allerdings die aufgrund der Auswirkungen 
des Steuerentlastungsgesetzes 2022 niedrigere Ba-
sis eine Rolle (s. a. Anmerkungen zur Lohnsteuer). 
Daneben beförderte der Zuwachs der Einnahmen 
aus den Steuern vom Umsatz um mehr als 7 Pro-
zent das Wachstum der gemeinschaftlichen Steuer-
einnahmen. Nicht zuletzt waren auch bei den Ka-
pitalertragsteuern (Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge und nicht veranlagte Steuern 
vom Ertrag) hohe Zuwachsraten zu verzeichnen. 
Die Einnahmen aus der veranlagten Einkommen-
steuer sowie aus der Körperschaftsteuer waren im 
Berichtsmonat von den Ergebnissen der Veranla-
gung beziehungsweise den daraus folgenden Nach-
zahlungen und Erstattungen bestimmt. Hier gab es 
bei der veranlagten Einkommensteuer einen Rück-
gang zu verzeichnen. Die Einnahmen aus der Kör-
perschaftsteuer hingegen stiegen an.

Das Aufkommen aus den Bundessteuern hatte einen 
kräftigen Anstieg gegenüber August  2022 um fast 
21  Prozent zu verzeichnen. Dies war vor allem auf 
einen Basiseffekt bei der Energiesteuer zurückzu-
führen (s. u.). Bereinigt um diesen Basiseffekt lag der 
Zuwachs geschätzt bei circa 4 Prozent. Beim Solida-
ritätszuschlag ergab sich ein kräftiger Zuwachs von 
fast 13 Prozent, da von seinen Bemessungsgrundla-
gen insbesondere die Einnahmen aus den voll dem 

Zuschlag unterliegenden Steuerarten Kapitalertrag-
steuer und Körperschaftsteuer kräftig zunahmen.

Die Ländersteuern verzeichneten einen weiterhin 
anhaltenden Rückgang gegenüber dem Vorjahres-
monat, der mit einem Minus von knapp 11  Pro-
zent in ähnlicher Größenordnung lag wie in den 
zwei Vormonaten. Die Einnahmen aus der Grund-
erwerbsteuer gingen dabei weiterhin merklich ge-
genüber dem Vorjahr zurück, auch wenn dieser 
Rückgang mit knapp 22  Prozent (etwas) geringer 
ausfiel als zuletzt. Bei den Einnahmen aus der Erb-
schaftsteuer ergab sich gegenüber dem Vorjahres-
monat dagegen ein Anstieg von rund 8 Prozent.

Verteilung auf die 
Gebietskörperschaften

Der kräftige Anstieg bei den Einnahmen aus den 
Gemeinschaftsteuern wirkt sich unmittelbar auch 
für Bund und Länder in erheblichen Einnahmezu-
wächsen gegenüber dem Vorjahr aus. Die Steuerein-
nahmen des Bundes nach Umsatzsteuerverteilung 
und Verrechnung von Bundesergänzungszuwei-
sungen erhöhten sich im August um knapp 17 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während 
der Anstieg bei den Ländern bei fast 6  Prozent 
lag. Der kräftigere Anstieg beim Bund war insbe-
sondere auf das steigende Aufkommen der Bun-
dessteuern sowie den Rückgang der Ländersteu-
ern (s.  o.) zurückzuführen. Zudem profitierte der 
Bund stärker vom Anstieg der Steuern vom Um-
satz. Die Zahlung von Regionalisierungsmitteln an 
die Länder erhöhte sich im laufenden Monat ge-
genüber dem Vergleichszeitraum August 2022. Der 
Gemeindeanteil aus den Gemeinschaftsteuern er-
höhte sich im Berichtszeitraum um circa 5 Prozent. 
Der Anteil von Bund, Ländern und Gemeinden am 
Aufkommen der Steuern vom Umsatz berechnet 
sich für den Monat August 2023 wie in der Tabelle 
ersichtlich.

Steuereinnahmen im August 2023 und 
konjunkturelles Umfeld
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Umsatzsteuerverteilung im August 2023

Bund Länder Gemeinden

USt-Anteil gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz
am Aufkommen 
(25.554 Mio. Euro)

52,81398351 Prozent 45,19007254 Prozent 1,99594395 Prozent

13.496 Mio. Euro 11.548 Mio. Euro 510 Mio. Euro

Hinzu (+)/ab (-):

1/12 der Festbeträge gemäß § 1 Abs. 2 und 
2a Finanzausgleichsgesetz (9.659 Mio. Euro)

-805 Mio. Euro +605 Mio. Euro +200 Mio. Euro

1/5 des Festbetrags gemäß § 1 Abs. 5 FAG 
(1.884 Mio. Euro)

-377 Mio. Euro +377 Mio. Euro

Anteil nach Festbeträgen 48,19 Prozent 49,03 Prozent 2,78 Prozent

12.314 Mio. Euro 12.529 Mio. Euro 710 Mio. Euro

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen 

Konjunkturelles Umfeld

Nach der Stagnation der Wirtschaftsleistung im 
2. Quartal 2023 hatte die deutsche Wirtschaft einen 
schwachen Einstieg in das 3. Quartal zu verzeichnen 
(s. a. Tabelle „Aktuelle Konjunkturindikatoren“). Die 
Einzelhandelsumsätze sanken im Juli 2023 und büß-
ten einen Teil der Zuwächse der Vormonate wieder 
ein. Noch schwächer entwickelte sich die Industrie: 
Nach dem merklichen Minus im Juni war bei der 
Produktion im Juli ein weiterer Rückgang zu ver-
zeichnen. Im Dreimonatsvergleich lag die Industrie-
produktion um rund 1  ½  Prozent niedriger als im 
Vorzeitraum. Auch bei den Warenexporten zeigte 
sich im Juli ein Rückgang, auch wenn dieser in re-
aler Rechnung etwas geringer ausfiel, da die Export-
preise gegenüber dem Vormonat rückläufig waren. 
In dieser Entwicklung dürfte sich vor allem, wie be-
reits in den Vormonaten, die schwache Dynamik der 
Auslandsnachfrage widerspiegeln. Der kräftige An-
stieg der Warenimporte im Juli fiel dagegen in rea-
ler Rechnung sogar noch stärker aus, dank des an-
haltenden Rückgangs bei den Importpreisen. Der 
Anstieg dürfte allerdings vor allem auch eine tech-
nische Gegenreaktion nach dem sehr deutlichen Mi-
nus im Vormonat sein. Im weniger volatilen Drei-
monatsvergleich lagen die Importe im Juli knapp 
2  Prozent niedriger als im Vergleichszeitraum, die 
Exporte um gut 1 Prozent.

Frühindikatoren deuteten kurzfristig auf eine wei-
terhin schwache gesamtwirtschaftliche Dynamik 

hin. Das ifo  Geschäftsklima verschlechterte sich 
im August erneut, zum mittlerweile vierten Mal 
in Folge. Die Beurteilung der Geschäftslage fiel auf 
den niedrigsten Stand seit August  2020. Zudem 
blicken die Unternehmen pessimistischer auf die 
kommenden Monate. Die vom ifo Institut aus den 
Daten errechnete Wahrscheinlichkeit für eine ex-
pansive Entwicklung beträgt aktuell weniger als 
3 Prozent; zu Beginn des Jahres lag der Wert noch 
bei fast 100 Prozent. Die deutliche Eintrübung der 
Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe dürfte da-
bei vor allem auf die anhaltend schwachen au-
ßenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und 
Auftragseingänge zurückzuführen sein. Die Neu-
aufträge sanken im Juli 2023 gegenüber dem Vor-
monat sehr deutlich, was vor allem auf volatile 
Großaufträge zurückzuführen war. Ohne Berück-
sichtigung von Großaufträgen stabilisierte sich 
der Auftragseingang in den vergangenen Monaten 
zwar, allerdings um rund 5 Prozent unterhalb des 
Vorpandemieniveaus.

Impulse für die weitere Entwicklung sind eher aus 
der Entwicklung des privaten Konsums zu erwar-
ten, da der Arbeitsmarkt weiterhin robust ist. Zwar 
geht die gedämpfte konjunkturelle Entwicklung 
mittlerweile auch am Arbeitsmarkt nicht mehr 
spurlos vorbei. So fiel der im August übliche An-
stieg der Arbeitslosigkeit kräftiger aus als in den 
Jahren vor der Pandemie. Aber gleichzeitig liegt 
die Arbeitslosigkeit weiterhin auf historisch relativ 
niedrigem Niveau und die Zahl der Beschäftigten 
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ist so hoch wie nie seit der Wiedervereinigung. Zu-
sammen mit der zu erwartenden anziehenden Re-
allohnentwicklung könnte dies die Ausgangsbasis 
für eine Belebung des Konsums in den kommen-
den Quartalen bilden. Hinter der Erwartung von 
steigenden Reallöhnen steht  – neben den merkli-
chen Anstiegen bei den Nominallöhnen – die An-
nahme, dass die Inflationsrate vom derzeit im-
mer noch deutlich erhöhten Niveau aus nach und 
nach rückläufig ist (s.  a. Kasten zur erwarteten 
Inflationsentwicklung).

Insgesamt wird in den Anfang September veröf-
fentlichten Prognosen der an der Gemeinschaftsdi-
agnose beteiligten Wirtschaftsforschungsinstitute 
für das Jahr 2023 im Durchschnitt ein Rückgang des 
Bruttosozialprodukts von rund ½  Prozent erwar-
tet, für das Jahr 2024 im Durchschnitt ein Anstieg 
von etwas über 1  Prozent. Die Gemeinschaftsdia-
gnose mit einer gemeinsamen Einschätzung wird 
Ende September  2023 veröffentlicht, die Herbst-
projektion der Bundesregierung am 11. Oktober.

Faktoren für die weitere Inflationsent-
wicklung

Die Inflationsrate ging im August auf nach 
wie vor hohem Niveau leicht zurück. Da-
bei trug die Teuerungsrate bei Energie ge-
genüber dem Frühjahr wieder stärker zur 
Inflation bei, was auch maßgeblich mit Ba-
siseffekten durch die temporäre Reduzie-
rung der Energiesteuer auf Kraftstoffe im 
vergangenen Jahr sowie den Wegfall der 
EEG-Umlage zusammenhing. Die Kernin-
flation ohne Energie und Nahrungsmittel 
war mit 5 ½ Prozent weiterhin deutlich er-
höht, wozu auch der Basiseffekt aus dem 
temporären 9-Euro-Ticket im öffentlichen 
Nahverkehr noch beitrug. Die Steigerungs-
rate des Verbraucherpreisindex gegenüber 
dem Vormonat von 0,3 Prozent spiegelte 
den anhaltenden zugrundeliegenden Preis-
druck wider.

Umfragen unter Firmen des ifo Instituts 
zeigten zuletzt einen weiteren Rückgang 
beim Anteil an Unternehmen, die in den 
kommenden Monaten Preiserhöhungen 
planen. Allerdings fiel dieser Rückgang ge-
genüber dem Vormonat nur leicht aus, ak-
tuell planen noch knapp 15 Prozent Erhö-
hungen. Dies betrifft vor allem den Handel 
mit Nahrungs- und Genussmitteln (55 Pro-
zent der befragten Unternehmen), die Gas-
tronomie (knapp 47 Prozent) und den Ein-
zelhandel (33 ½ Prozent).

Erzeuger- und Importpreise waren zuletzt 
deutlich abwärtsgerichtet. So fielen bei-
spielsweise die Erzeugerpreise gewerblicher 
Produkte seit Herbst 2022 im Vormonats-
vergleich fast durchgängig (s. a. Abbildung). 
Dahinter standen vor allem Preisrückgänge 
bei Energie, aber auch bei Vorleistungsgü-
tern. Gegenüber dem Vorjahresmonat la-
gen die Erzeugerpreise aktuell 6 Prozent 
niedriger, nachdem im vergangenen Jahr 
zwischenzeitlich Teuerungsraten von über 
40 Prozent zu beobachten gewesen waren.

Insgesamt dürften die Inflationsraten in 
den kommenden Monaten noch spürbar er-
höht bleiben, aber nach und nach weiter 
rückläufig sein. Im September könnte der 
Rückgang mit dem Wegfall der temporären 
Basiseffekte aus Energiesteuer und 9-Eu-
ro-Ticket etwas kräftiger ausfallen, im Ok-
tober erhöht der Basiseffekt aus der Um-
satzsteuersatzsenkung für Erdgas dagegen 
für sich genommen die Inflationsrate.
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Anmerkungen zu einzelnen 
Steuerarten

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer lag im Au-
gust 2023 um circa 7 ½ Prozent über dem Aufkom-
men im Vorjahresmonat. Wie im vorangegangenen 
Berichtsmonat haben die Auswirkungen des Steu-
erentlastungsgesetzes  2022 im Vorjahresmonat 
die Vergleichsbasis reduziert: Insbesondere im Juli 
und August 2022 minderten Lohnsteuererstattun-
gen für das 1. Halbjahr aufgrund der rückwirken-
den Erhöhungen von Grundfreibetrag und Arbeit-
nehmerpauschbetrag das Aufkommen deutlich. 
Andererseits verringerten unverändert die um-
fangreichen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen 
durch das Inflationsausgleichsgesetz und das Jah-
ressteuergesetz  2022 in diesem Jahr den Aufkom-
menszuwachs. Zusammen genommen dürften sich 
die Auswirkungen der Entlastungen nur in einer 

relativ geringen Minderung der Zuwachsrate des 
Bruttoaufkommens im August niedergeschlagen 
haben. Aufgrund der Erhöhung des Kindergelds 
im laufenden Jahr war der Zuwachs des Kassenauf-
kommens mit knapp 5  Prozent deutlich geringer 
als der Zuwachs des Bruttoaufkommens.

Mit Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen sollte die, trotz der gesamtwirtschaft-
lichen Belastungen, zuletzt stabile Entwicklung der 
Erwerbstätigkeit in Kombination mit beträchtli-
chen Nominallohnzuwächsen das Aufkommen der 
Lohnsteuer für sich genommen erhöhen. Die um-
fangreiche Nutzung der steuer- und abgabenfreien 
Inflationsausgleichsprämie mindert dagegen den 
Zuwachs. Die Kurzarbeit dürfte sich im für das 
Lohnsteueraufkommen im August überwiegend 
einschlägigen Monat Juli in ähnlicher Größenord-
nung bewegt haben wie im Vorjahr und damit wohl 
keine starken Auswirkungen auf das Aufkommen 
im Vorjahresvergleich mehr gehabt haben.

Entwicklung der Erzeugerpreise 

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Aktuelle Konjunkturindikatoren

Letzter 
Beobachtungs-

zeitpunkt

letzter 
Datenstand, 

saisonbereinigt

 Gegenüber 
Vorperiode, 

saisonbereinigt
Gegenüber 

Vorjahr1

Gesamtwirtschaft Veränderung in Prozent

Reales BIP (Index: 2015=100) 2. Quartal 23 107,8 → +0,0 ↓ -0,6

Nominales BIP in Mrd. Euro 2. Quartal 23 1027,5 ↑ +1,9 ↑ +6,5

Industrie/Verarbeitendes Gewerbe Veränderung in Prozent

Produktion (Index: 2015=100)2,3 Juli 23 95,7 ↓ -0,8 ↓ -2,1

Industrieproduktion (Index: 2015=100)2,3 Juli 23 94,8 ↓ -1,8 ↓ -1,3

Umsätze (Index: 2015=100)2,3 Juli 23 100,9 ↓ -1,0 ↑ +1,7

Auftragseingänge (Index: 2015=100)2,3 Juli 23 96,2 ↓ -11,7 ↓ -10,5

Handel und Dienstleistungen Veränderung in Prozent

Umsätze im Einzelhandel (Index: 2015=100)2,3 Juli 23 113,1 ↓ -1,0 ↓ -2,3

Umsätze im Gastgewerbe (Index: 2015=100)2,3 Juni 23 92,0 ↓ -0,4 ↓ -6,0

Außenhandel Veränderung in Prozent

Warenexporte in Mrd. Euro Juli 23 130 ↓ -0,9 ↓ -1,6

Warenimporte in Mrd. Euro Juli 23 114 ↑ +1,4 ↓ -12,4

Preisentwicklung, nicht saisonbereinigt Veränderung in Prozent

Verbraucherpreisindex (2020=100) August 23 117,5 ↑ +0,3 ↑ +6,1

darunter Energie August 23 153,5 ↑ +2,1 ↑ +8,3

darunter Nahrungsmittel August 23 130,7 ↓ -0,3 ↑ +9,0

darunter Dienstleistungen August 23 110,9 → +0,1 ↑ +5,1

Erzeugerpreisindex (2015=100) Juli 23 147,0 → +0,0 ↓ -6,0

Arbeitsmarkt Veränderung in 1.000 Personen, 
Personen oder Prozentpunkten

Arbeitslosigkeit (1.000 Personen)4 August 23 2.629,1 ↑ +18,3 ↑ +148,5

Erwerbstätige (1.000 Personen)4 Juli 23 45.940,0 ↑ +15,0 ↑ +339,0

Kurzarbeit (Personen in neuen Anzeigen)5,6 August 23 28.720 ↓ -12,3 ↓ -16,2

Arbeitslosenquote BA (in Prozent)7 August 23 5,7 → +0,0 ↑ +0,2

Umfragen Veränderung in Salden- 
beziehungsweise Indexpunkten

ifo Geschäftsklima (Salden)8 August 23 -12,6 ↑ +18,3 ↓ -7,3

darunter Lage8 August 23 2,7 ↓ -5,4 ↓ -20,0

darunter Erwartungen8 August 23 -26,8 ↓ -2,0 ↑ +3,0

GfK-Konsumklima (Index) August 23 -24,6 ↑ +0,6 ↑ +6,3

1 Produktion arbeitstäglich; Umsatz und Auftragseingang Industrie jeweils kalenderbereinigt; ifo Geschäftsklima und GfK-
Konsumklima jeweils saisonbereinigt.

2 Kalenderbereinigt.
3 Preisbereinigt.
4 Veränderung in 1.000 Personen.
5 Veränderung in Personen.
6 Nicht saisonbereinigt.
7 Veränderung in Prozentpunkten.
8 Veränderung in Saldenpunkten.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Ertragsteuern

Im August  2023 war das Aufkommen der veran-
lagten Einkommensteuer sowie der Körperschaft-
steuer von der Veranlagungstätigkeit der Finanz-
verwaltung für die Jahre bis 2022 bestimmt. Je nach 
Zulauf an Steuererklärungen und Bearbeitungs-
stand der Erklärungen durch die Finanzverwaltung 
können sich dabei beträchtliche Aufkommens-
schwankungen – insbesondere aus größeren Steu-
erfällen – ergeben. Eine nicht unbedeutende Rolle 
spielt hier auch die Festsetzung von Ergebnissen 
abgeschlossener Betriebsprüfungen.

Für die Körperschaftsteuer ergab sich in die-
sem Monat ein Bruttoaufkommen von rund 
320 Mio. Euro. Dieses wurde durch die Auszahlung 
von Forschungszulage und geringfügigen Beträgen 
an Investitionszulage gemindert. Im Ergebnis lag 
das Kassenaufkommen bei circa 280 Mio. Euro.

Bei der veranlagten Einkommensteuer betrug das 
Bruttoaufkommen rund 1,9 Mrd. Euro. Nach Abzug 
der Erstattungen an veranlagte Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sowie von verhältnismä-
ßig geringen Beträgen an Forschungszulage, Inves-
titionszulage und Eigenheimzulage ergab sich ein 
Kassenaufkommen von rund 220 Mio. Euro.

Nachdem bereits im Juli dieses Jahres das bisherige 
Minus in der Einnahmeentwicklung der nicht ver-
anlagten Steuern vom Ertrag mehr als ausgeglichen 
worden war, konnten auch für den Berichtsmonat 
August  2023 mit einem Plus von fast 28  Prozent 
Mehreinnahmen bei dieser Steuerart gegenüber 
dem Vorjahr verzeichnet werden. Kumuliert für 
den Zeitraum Januar bis August  2023 stiegen die 
Einnahmen nunmehr um knapp 15  Prozent ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum und liegen nah 
an den Erwartungen des Arbeitskreises „Steuer-
schätzungen“, der in seiner Sitzung im Mai  2023 
für das Jahr 2023 von einem Einnahmeplus von fast 
13 Prozent ausgegangen war.

Bei der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge war im Berichtsmonat ein Anstieg um 
circa 103 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat 

zu verzeichnen. Nachdem in den ersten drei Mona-
ten des Jahres 2023 das Aufkommen gegenüber den 
jeweiligen Vorjahresmonaten noch zurückgegan-
gen war, zeichnete sich ab April  2023 eine Wende 
in der Einnahmeentwicklung ab. In den drei Mo-
naten Juni bis August  2023 haben sich nunmehr 
die Einnahmen gegenüber dem Vergleichszeit-
raum fast verdoppelt und liegen damit wieder auf 
dem Niveau der entsprechenden Monate des bisher 
aufkommensstärksten Jahres  2021. Hier bleibt ab-
zuwarten, ob sich dieser Trend im 4. Quartal 2023 
fortsetzt. Insgesamt bestätigt sich die Volatilität 
der Aufkommensentwicklung bei dieser Steuer, 
die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die jewei-
lige Entwicklung des Aufkommens der Steuern auf 
die Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren 
zurückzuführen ist und die Prognose des Aufkom-
mens erschwert.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz lag im 
August 2023 mit über 7 Prozent spürbar über dem 
Niveau des Vorjahresmonats. Dabei verbuchte die 
Einfuhrumsatzsteuer im Einklang mit der zum Teil 
preisbedingt rückläufigen Entwicklung der nomi-
nalen Warenimporte ein Minus von knapp 10 Pro-
zent. Die Warenimporte lagen zuletzt im Juli eben-
falls rund 10  Prozent unterhalb des Niveaus im 
Vorjahresmonat, wobei ein saison- und kalender-
bereinigter Anstieg um gut 1  ½  Prozent gegen-
über dem Vormonat zu verzeichnen war. Das rück-
läufige Aufkommen aus der Einfuhrumsatzsteuer 
dürfte für sich genommen über einen geringeren 
Vorsteuerabzug erhöhend auf das Aufkommen aus 
der (Binnen-)Umsatzsteuer wirken. Hier kam es im 
August zu einem Anstieg gegenüber dem Vormo-
nat von fast 15 Prozent. Mit weiteren Impulsen für 
das Aufkommen aus der konjunkturellen Entwick-
lung ist kurzfristig allerdings nicht zu rechnen. So 
lag der Umsatz im Einzelhandel sowie der Umsatz 
im Gastgewerbe im Juli  2023 in der für das Steu-
eraufkommen maßgeblichen nominalen Rech-
nung nur um jeweils knapp 3 Prozent höher als im 
Vorjahresmonat.
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Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Steuereinnahmen im August 2023 und konjunkturelles Umfeld

Monatsbericht des BMF 
September 2023

Energiesteuer

Das Aufkommen aus der Energiesteuer erhöhte 
sich um rund 56 Prozent. Der starke Anstieg wurde 
vor allem durch die niedrigere Vorjahresvergleichs-
basis verursacht. Dahinter stand maßgeblich, dass 
die Energiesteuersätze für Kraftstoffe im vergan-
genen Jahr im Zeitraum Juni bis August abgesenkt 

waren. Zwischen Entstehung des Aufkommens 
und Kassenwirksamkeit besteht bei der Energie-
steuer in der Regel ein Abstand von zwei Mona-
ten, sodass sich die Steuersatzsenkung erstmals im 
August  2022 im Kassenaufkommen niederschlug. 
Bereinigt um diesen Effekt hätte das Plus bei der 
Energiesteuer geschätzt bei etwas mehr als 3 Pro-
zent gelegen.

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 

2023

August

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

August

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20234

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 18.859 +4,9 154.195 +1,3 241.000 +6,1

Veranlagte Einkommensteuer 219  -59,2 35.229  -9,3 78.000 +0,8

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.799 +27,7 28.651 +14,9 36.800 +12,9

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

702 +102,7 4.991  -0,3 6.250  -4,7

Körperschaftsteuer 277 X 23.102 +2,2 46.500 +0,4

Steuern vom Umsatz 25.554 +7,3 193.129 +2,3 289.400 +1,6

Gemeinschaftsteuern insgesamt 47.410 +7,8 439.296 +1,6 697.950 +3,4

Gewerbesteuerumlagen

Gewerbesteuerumlage 336 +30,4 3.450  -4,3 6.252  -1,5

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 0 X 0 X 0 X

Gewerbesteuerumlagen insgesamt 336 +30,4 3.450  -4,3 6.252  -1,5

Bundessteuern

Energiesteuer 3.362 +56,0 19.558 +5,5 36.050 +7,1

Tabaksteuer 1.216 +3,5 9.118 +8,8 15.020 +5,6

Alkoholsteuer 176  -4,6 1.412 +0,5 2.200 +0,4

Versicherungsteuer 1.523 +6,3 13.162 +7,1 16.600 +5,9

Stromsteuer 587 +5,2 4.584 +0,4 6.770  -0,9

Kraftfahrzeugsteuer 783  -1,2 6.673 +0,2 9.470  -0,3

Luftverkehrsteuer 162 +27,8 930 +39,1 1.500 +31,6

Solidaritätszuschlag 486 +12,5 7.573 +3,4 12.300 +2,7

Übrige Bundessteuern 109  -0,1 934  -1,8 1.469 +1,6

Bundessteuern insgesamt 8.404 +20,7 63.944 +5,2 101.379 +4,9

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 805 +8,1 6.338  -2,3 9.000  -2,5

Grunderwerbsteuer 1.117  -21,7 8.404  -31,2 13.000  -24,1

Rennwett- und Lotteriesteuer 190  -6,1 1.654  -6,5 2.560  -0,4

Biersteuer 55  -7,0 385  -2,4 615 +2,5

Übrige Ländersteuern 33 +13,7 481 +12,2 630 +8,7

Ländersteuern insgesamt 2.201  -10,7 17.262  -18,9 25.805  -14,3
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noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹

2023

August

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

August

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20234

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

EU-Eigenmittel

Zölle 503  -10,6 3.930  -5,8 6.800  -0,4

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 425 +7,6 3.400 +7,6 5.100 +5,4

BNE-Eigenmittel 1.693  -26,4 16.058  -11,8 27.470 +7,4

Kunststoff-Eigenmittel 115  -0,8 920  -0,8 1.380 +0,2

EU-Eigenmittel insgesamt 2.736  -18,9 24.308  -8,1 40.750 +5,5

Bund³ 25.482 +16,8 226.079 +6,0 359.929 +6,7

Länder³ 26.982 +5,7 243.027  -1,9 380.731  -1,0

EU 2.736  -18,9 24.308  -8,1 40.750 +5,5

Gemeindeanteil an der Einkommen- 
und Umsatzsteuer

3.656 +4,6 34.467  -0,5 56.776 +4,1

Steueraufkommen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern)

58.855 +8,6 527.882 +1,1 838.186 +2,9

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen, Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen" vom Mai 2023.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage Monatsbericht des BMF 
September 2023

Entwicklung des Bundeshaushalts bis 
einschließlich August 2023

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts belie-
fen sich im Zeitraum Januar bis August  2023 auf 
242,9 Mrd. Euro. Damit waren die Einnahmen um 
6,6  Prozent (+15,1  Mrd.  Euro) höher als im glei-
chen Zeitraum des Vorjahres. Die Steuereinnah-
men betrugen 224,6  Mrd.  Euro und überschritten 
das entsprechende Vorjahresniveau um 5,9 Prozent 
(+12,5  Mrd.  Euro). Weitere Informationen zu den 
Steuereinnahmen finden sich auch im Artikel „Steu-
ereinnahmen im August 2023 und konjunkturelles 
Umfeld“ in dieser Ausgabe des Monatsberichts.

Die sonstigen Einnahmen lagen im Berichts-
zeitraum um 16,5  Prozent beziehungsweise 
2,6  Mrd.  Euro über dem entsprechenden Vorjah-
resergebnis. Dabei stiegen neben den Einnahmen 
aus Entgelten und sonstigen Einnahmen aus Ge-
währleistungsmaßnahmen (+0,9  Mrd.  Euro) auch 
die Zinseinnahmen aus dem Kassenmanagement 
des Bundes (+0,8 Mrd. Euro) an. Darüber hinaus er-
hielt Deutschland aus dem EU-Solidaritätsfonds 
0,6  Mrd.  Euro als Katastrophenhilfe für die Behe-
bung von Schäden, die durch die schweren Über-
schwemmungen im Sommer 2021 verursacht wor-
den waren.

Ausgaben

Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen von 
Januar bis August 2023 insgesamt 301,9 Mrd. Euro 
und lagen damit um 3,8 Prozent (-12,1 Mrd. Euro) 
unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. Nach 
ökonomischen Arten gegliedert stiegen die inves-
tiven Ausgaben (+29,8  Prozent beziehungsweise 
+6,6 Mrd. Euro), während die konsumtiven Ausga-
ben im betrachteten Zeitraum um 6,4 Prozent be-
ziehungsweise 18,7 Mrd. Euro gegenüber dem Vor-
jahresniveau zurückgingen.

Der signifikante Anstieg der investiven Ausgaben 
ist weiterhin auf einen Sondereffekt zu Jahresbe-
ginn zurückzuführen. Das im Januar 2023 gewährte 
Darlehen an den Resilience and Sustainability Trust 
des Internationalen Währungsfonds in Höhe von 
6,3  Mrd.  Euro ist haushaltsrechtlich als investive 
Ausgabe zu buchen. Bereinigt um dieses Darlehen 
lagen die investiven Ausgaben nahezu auf dem Ni-
veau des Vorjahreszeitraums (+1,5  Prozent bezie-
hungsweise +0,3 Mrd. Euro). Dabei gab es gegenläu-
fige Effekte: Für unterjährige Liquiditätshilfen an 
die Bundesagentur für Arbeit wurden im Zeitraum 
Januar bis August  2023 2,5  Mrd.  Euro weniger als 
im Vorjahr aufgewendet. Zudem wurden im Vor-
jahr dem Ausgleichsfonds der sozialen Pflegever-
sicherung unterjährige Liquiditätshilfen in Höhe 
von 1,0  Mrd.  Euro gewährt. Das Darlehen an den 
Poverty Reduction and Growth Trust war in die-
sem Jahr um 0,5 Mrd. Euro geringer als im Vorjahr. 
Des Weiteren unterschritten die Sachinvestitionen 
das Niveau des Vorjahres leicht um 0,2 Mrd. Euro. 
Gleichzeitig erhöhten sich die Zuschüsse für In-
vestitionen an sonstige Bereiche um 3,4 Mrd. Euro, 
die sich auf viele verschiedene Titel des Bundes-
haushalts verteilen, insbesondere Finanzierungen 
für den Betrieb von schwimmenden Speicher- und 
Regasifizierungseinheiten (+0,5  Mrd.  Euro), Zu-
schüsse für Investitionen an die Autobahn  GmbH 
des Bundes (+0,5  Mrd.  Euro) sowie Baukostenzu-
schüsse für einen Infrastrukturbeitrag zur Erhal-
tung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bun-
des (+0,4 Mrd. Euro). Dem Gesundheitsfonds wurde 
im August 2023 ein überjähriges Darlehen in Höhe 
von 1,0 Mrd. Euro gewährt.

Bei den konsumtiven Ausgaben gab es ebenfalls ge-
genläufige Effekte: Während infolge des allgemei-
nen Anstiegs des Zinsniveaus die Zinsausgaben 
(+17,5  Mrd.  Euro) stark anstiegen, gingen die lau-
fenden Zuweisungen und Zuschüsse um 17,1 Pro-
zent beziehungsweise 38,5  Mrd.  Euro zurück. 
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2022 Soll 2023
Ist-Entwicklung 

August 2023¹

Ausgaben (Mrd. Euro)² 480,7 476,3 301,9

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent -3,8

Einnahmen (Mrd. Euro)³ 364,7 389,9 242,9

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +6,6

Steuereinnahmen (Mrd. Euro) 337,2 358,1 224,6

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +5,9

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. Euro) 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. Euro) -116,0 -86,4 -59,0

Deckung/Verwendung: 116,0 86,4 59,0

Kassenmittel (Mrd. Euro) - - 180,5

Münzeinnahmen (Mrd. Euro) 0,1 0,2 0,1

Saldo der Rücklagenbewegungen4 0,5 40,5 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. Euro) 115,4 45,6 -121,6

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
5 (-)Tilgung, (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Ausschlaggebend für die Verringerung der Ausga-
ben war, dass in deutlich geringerem Maße als im 
Vorjahr Mittel für die Bekämpfung und Abmilde-
rung negativer Folgen der COVID-19-Pandemie be-
reitgestellt werden mussten. So gingen die Leistun-
gen des Bundes an den Gesundheitsfonds für durch 
die SARS-CoV-2-Pandemie bedingte Belastungen 
um 23,0 Mrd. Euro auf 1,3 Mrd. Euro zurück. Für Co-
rona-Unternehmenshilfen wurden 0,4  Mrd.  Euro 
verausgabt und damit 8,8 Mrd. Euro weniger als vor 
einem Jahr. Die Zuschüsse zur zentralen Beschaf-
fung von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 gingen 
um 4,9 Mrd. Euro auf 0,9 Mrd. Euro zurück. Für Aus-
gleichszahlungen nach § 21 des Krankenhausfinan-
zierungsgesetzes wurden bis August  2023 kumu-
liert 4,1 Mrd. Euro weniger als im entsprechenden 
Vorjahreszeitraum verausgabt. Außerdem wurden 
dem Klima- und Transformationsfonds im Vorjahr 
5,9  Mrd.  Euro aus dem Bundeshaushalt zugewie-
sen, was in diesem Jahr unterbleibt. Der Rückgang 
der laufenden Zuweisungen und Zuschüsse wurde 
durch den Anstieg der Ausgaben für das Bürgergeld 

um 2,7 Mrd. Euro, den Zuschuss des Bundes an die 
allgemeine Rentenversicherung und den ergän-
zenden Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds 
(+1,4  Mrd.  Euro beziehungsweise +1,3  Mrd.  Euro) 
etwas gedämpft. Darüber hinaus erhöhten sich die 
Ausgaben für die Ertüchtigung von Partnerstaaten 
im Bereich Sicherheit, Verteidigung und Stabilisie-
rung um 2,4 Mrd. Euro.

Finanzierungssaldo

Ende August 2023 wies der Bundeshaushalt ein Fi-
nanzierungsdefizit von 59,0 Mrd. Euro auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im Laufe 
des Haushaltsjahres starken Schwankungen und 
beeinflussen somit die eingesetzten Kassenmittel 
in den einzelnen Monaten in unterschiedlichem 
Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im Jah-
resverlauf in der Regel starke Schwankungen. Die 
unterjährige Entwicklung des Finanzierungssaldos 
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

August 
2022

August 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Allgemeine Dienste 108.785 22,6 108.723 22,8 62.094 66.821 +7,6

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 13.615 2,8 12.005 2,5 5.675 5.972 +5,2

Verteidigung 51.608 10,7 52.027 10,9 29.708 34.497 +16,1

Politische Führung, zentrale Verwaltung 22.069 4,6 22.471 4,7 14.210 14.097 -0,8

Finanzverwaltung 6.150 1,3 6.766 1,4 3.918 4.047 +3,3

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle 
Angelegenheiten

28.009 5,8 33.483 7,0 14.270 15.718 +10,1

Förderung für Schülerinnen und Schüler, 
Studierende, Weiterbildungsteilnehmende

4.127 0,9 5.646 1,2 2.561 3.541 +38,3

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb 
der Hochschulen

16.638 3,5 20.273 4,3 7.568 7.981 +5,4

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, 
Arbeitsmarktpolitik

253.717 52,8 214.183 45,0 178.034 152.161 -14,5

Sozialversicherung einschließlich 
Arbeitslosenversicherung

136.757 28,5 136.461 28,7 97.190 98.825 +1,7

darunter:

 Allgemeine Rentenversicherung 99.373 20,7 103.082 21,6 73.140 75.788 +3,6

 Krankenversicherung 15.867 3,3 18.975 4,0 10.465 13.035 +24,6

Arbeitsmarktpolitik 42.625 8,9 44.351 9,3 27.753 31.810 +14,6

darunter:

Bürgergeld nach dem SGB II 22.276 4,6 23.760 5,0 14.832 17.491 +17,9

Leistungen des Bundes für Unterkunft und 
Heizung nach dem SGB II

9.729 2,0 10.400 2,2 6.321 7.694 +21,7

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 11.711 2,4 14.984 3,1 7.616 8.883 +16,6

Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

8.690 1,8 9.075 1,9 6.323 7.319 +15,7

Sonstige soziale Angelegenheiten 48.857 10,2 4.116 0,9 36.021 1.539 -95,7

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 18.489 3,8 9.437 2,0 13.436 3.653 -72,8

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und 
kommunale Gemeinschaftsdienste

2.664 0,6 3.909 0,8 980 1.240 +26,5

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 1.589 0,3 2.540 0,5 757 994 +31,3

und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind daher 
keine Indikatoren, aus denen sich die erforderliche 
Nettokreditaufnahme und der Finanzierungssaldo 
am Jahresende errechnen lassen.
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Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

August 
2022

August 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.701 0,4 2.134 0,4 593 568 -4,2

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 
Dienstleistungen

8.795 1,8 20.979 4,4 5.887 9.788 +66,3

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.970 0,4 3.364 0,7 771 701 -9,1

Geld- und Versicherungswesen 2.227 0,5 6.899 1,4 2.019 6.758 +234,8

Sonstiges im Bereich Gewerbe und 
Dienstleistungen

514 0,1 5.954 1,3 349 448 +28,2

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 28.125 5,9 28.008 5,9 13.191 14.705 +11,5

Straßen 9.243 1,9 9.459 2,0 4.563 4.856 +6,4

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 11.852 2,5 10.875 2,3 4.575 5.018 +9,7

Allgemeine Finanzwirtschaft 30.403 6,3 55.435 11,6 25.502 37.278 +46,2

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 
und Finanzzuweisungen

13.948 2,9 16.925 3,6 9.236 3.464 -62,5

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Schuldenaufnahme

15.293 3,2 39.864 8,4 15.398 32.926 +113,8

Ausgaben insgesamt¹ 480.688 100,0 476.291 100,0 313.989 301.932 -3,8

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen
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Die Ausgaben des Bundes nach ökonomischen Arten

Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

August 
2022

August 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Konsumtive Ausgaben 434.477 90,4 411.688 86,4 291.707 273.020  -6,4

Personalausgaben 37.843 7,9 41.669 8,7 25.773 27.215 +5,6

Aktivbezüge 28.193 5,9 31.775 6,7 19.018 19.997 +5,1

Versorgung 9.650 2,0 9.894 2,1 6.755 7.218 +6,9

Laufender Sachaufwand 45.075 9,4 49.147 10,3 24.115 24.383 +1,1

Unterhaltung des unbeweglichen 
Vermögens

1.154 0,2 1.082 0,2 674 747 +10,8

Militärische Beschaffungen 18.981 3,9 18.477 3,9 8.518 8.965 +5,2

Sonstiger laufender Sachaufwand 24.939 5,2 29.588 6,2 14.923 14.671  -1,7

Zinsausgaben 15.264 3,2 39.841 8,4 15.380 32.899 +113,9

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 335.039 69,7 279.324 58,6 225.519 187.062  -17,1

an Verwaltungen 47.360 9,9 36.875 7,7 32.559 25.722  -21,0

an andere Bereiche 287.679 59,8 242.448 50,9 192.960 161.340  -16,4

darunter:

Unternehmen 48.308 10,0 37.812 7,9 28.983 18.360  -36,7

Renten, Unterstützungen u. a. 34.538 7,2 38.950 8,2 22.468 25.981 +15,6

Sozialversicherungen 176.328 36,7 143.728 30,2 124.146 104.343  -16,0

Sonstige Vermögensübertragungen 1.256 0,3 1.707 0,4 920 1.461 +58,8

Investive Ausgaben 46.211 9,6 71.475 15,0 22.281 28.912 +29,8

Finanzierungshilfen 39.664 8,3 63.378 13,3 19.022 25.842 +35,9

Zuweisungen und Zuschüsse 34.001 7,1 41.360 8,7 13.852 17.273 +24,7

Darlehensgewährungen, 
Gewährleistungen

3.560 0,7 20.641 4,3 5.082 8.335 +64,0

Erwerb von Beteiligungen, 
Kapitaleinlagen

2.103 0,4 1.377 0,3 88 235 +167,0

Sachinvestitionen 6.546 1,4 8.097 1,7 3.259 3.069  -5,8

Baumaßnahmen 4.053 0,8 5.311 1,1 1.977 1.897  -4,0

Erwerb von beweglichen Sachen 2.303 0,5 2.631 0,6 1.145 1.115  -2,6

Grunderwerb 190 0,0 154 0,0 137 58  -57,7

Globalansätze 0 0,0 -6.872 -1,4 0 0 X

Ausgaben insgesamt¹ 480.688 100,0 476.291 100,0 313.989 301.932  -3,8

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

August 
2022

August 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Steuern¹ 337.168 92,5 358.126 91,8 212.059 224.596 +5,9

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 307.216 84,2 319.508 81,9 197.067 202.519 +2,8

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge)

171.830 47,1 175.337 45,0 104.976 105.875 +0,9

davon:

Lohnsteuer 96.564 26,5 109.799 28,2 62.514 62.894 +0,6

Veranlagte Einkommensteuer 32.900 9,0 24.170 6,2 16.510 14.905  -9,7

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 16.313 4,5 16.175 4,1 12.442 14.329 +15,2

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge 

2.886 0,8 3.168 0,8 2.203 2.196  -0,3

Körperschaftsteuer 23.167 6,4 22.025 5,6 11.307 11.551 +2,2

Steuern vom Umsatz 132.813 36,4 141.668 36,3 90.598 95.158 +5,0

Gewerbesteuerumlage 2.573 0,7 2.503 0,6 1.494 1.486  -0,5

Energiesteuer 33.667 9,2 36.965 9,5 18.530 19.558 +5,5

Tabaksteuer 14.229 3,9 15.630 4,0 8.377 9.118 +8,8

Solidaritätszuschlag 11.978 3,3 12.500 3,2 7.325 7.573 +3,4

Versicherungsteuer 15.672 4,3 16.270 4,2 12.294 13.162 +7,1

Stromsteuer 6.830 1,9 6.800 1,7 4.564 4.584 +0,4

Kraftfahrzeugsteuer 9.499 2,6 9.470 2,4 6.657 6.673 +0,2

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.194 0,6 2.172 0,6 1.406 1.413 +0,5

Kaffeesteuer 1.063 0,3 1.060 0,3 702 666  -5,1

Luftverkehrsteuer 1.140 0,3 1.535 0,4 669 930 +39,0

Schaumweinsteuer und 
Zwischenerzeugnissteuer

379 0,1 390 0,1 245 264 +7,8

Sonstige Bundessteuern 2 0,0 2 0,0 2 2 +0,0

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 800 X 800 X 800 800 +0,0

Ergänzungszuweisungen an Länder 10.675 X 11.080 X 5.649 5.180  -8,3

BNE-Eigenmittel der EU 25.574 X 27.070 X 19.129 16.058  -16,1

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 4.838 X 5.100 X 3.159 3.400 +7,6

Kunststoff-Eigenmittel der EU 1.377 X 1.380 X 0 920 X

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 14.444 X 9.754 X 10.299 8.765  -14,9

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und 
Lkw-Maut

8.992 X 8.992 X 6.744 6.744 +0,0
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Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

August 
2022

August 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Sonstige Einnahmen 27.485 7,5 31.795 8,2 15.735 18.329 +16,5

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 5.562 1,5 4.453 1,1 2.319 2.308  -0,5

Zinseinnahmen 578 0,2 1.258 0,3 332 1.126 +239,2

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, 
Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen

1.413 0,4 2.135 0,5 789 663  -16,0

Einnahmen insgesamt² 364.653 100,0 389.921 100,0 227.793 242.925 +6,6

1 Abweichungen zur Tabelle „Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr“ sind methodisch 
bedingt.

2 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Einnahmen des Bundes
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Entwicklung der Kernhaushalte der Länder bis 
einschließlich Juli 2023

Der Finanzierungssaldo der Ländergesamtheit 
verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahres-
wert um rund 29,2 Mrd. Euro und betrug Ende Juli 
-2,3  Mrd.  Euro. Die Einnahmen der Länder san-
ken um 6,5  Prozent, während die Ausgaben im 
Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent stiegen. Im 
Wesentlichen ist die Verschlechterung des Finan-
zierungssaldos auf die gegenüber dem Vorjahr ge-
sunkenen Steuereinnahmen1 (-5,5  Prozent) und 
die Rückgänge von Einnahmen von Verwaltungen 

1 Zur Entwicklung der Steuereinnahmen wird auf den Artikel 
Steuereinnahmen und konjunkturelles Umfeld im Juli im 
Monatsbericht August des BMF verwiesen.

(laufende Rechnung) um 15,8  Prozent zurückzu-
führen. Der Rückgang der Einnahmen ergibt sich 
insbesondere auch aus der Reduzierung von co-
ronabedingten Hilfen des Bundes. Aufgrund der 
im Laufe eines Haushaltsjahres gewöhnlich starken 
Schwankungen, denen die Einnahmen und Aus-
gaben unterliegen, lässt sich noch kein Schluss für 
den Jahresabschluss ziehen.

Die Einnahmen und Ausgaben der Länder bis ein-
schließlich Juli  2023 sind im statistischen An-
hang der Online-Version des Monatsberichts 
(www.bmf-monatsbericht.de) aufgeführt.

Entwicklung der Länderhaushalte bis Juli 2023 –  Länder insgesamt
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis Juli 2023 – Flächenländer 
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis Juli 2023 –  Stadtstaaten
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

-7,0 -4,6 

-13,1 

+5,1 
+1,8 

+5,6 

-11,4 

+46,8 
+51,2 

+4,3 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Bereinigte
Einnahmen

Steuer-
ein-

nahmen

Übrige
Ein-

nahmen

Bereinigte
Ausgaben

Personal-
ausgaben

Laufender
Sach-

aufwand

Zins-
aus-

gaben

Sach-
investi-
tion en

Zahlun gen
an Ver-

waltungen

Übrige
Ausgaben



Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage Monatsbericht des BMF 
September 2023

56

Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen

Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finan-
zierung des Bundeshaushalts und der Sonderver-
mögen des Bundes. Sondervermögen werden un-
terschieden in solche Sondervermögen, die über 
den Bundeshaushalt oder andere Einnahmen mit-
finanziert werden, und Sondervermögen mit eige-
ner Kreditermächtigung: Finanzmarktstabilisie-
rungsfonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF), Investitions- und Tilgungsfonds (ITF), Re-
strukturierungsfonds (RSF) und das Sondervermö-
gen Bundeswehr (SV BW).

Die gesetzlichen Vorgaben zur Kreditaufnahme für 
die Sondervermögen FMS und WSF werden durch 
das Stabilisierungsfondsgesetz (StFG) geregelt. Kre-
ditaufnahmen für FMS und WSF dienen zum ei-
nen der Finanzierung von Aufwendungen für Sta-
bilisierungsmaßnahmen gemäß §  9  Abs.  1  StFG, 
der Rekapitalisierung von Unternehmen gemäß 
§ 22 StFG oder zur Abfederung der Folgen der Ener-
giekrise gemäß §  26a  StFG. Zum anderen nimmt 
der Bund für FMS und WSF auch Kredite auf, die 
gemäß §§  9  Abs.  5, 23 und 26a Abs.  1 Nr.  5  StFG 
als konditionsgleiche Darlehen an Anstalten des 
öffent lichen Rechts durchgeleitet werden.

Die Aufnahme von Krediten durch den Bund zur 
Weiterleitung von Darlehen über FMS und WSF an 
Anstalten des öffentlichen Rechts (im Folgenden 
„Darlehensfinanzierung“) dient der Kostenerspar-
nis. Der RSF und Kredite des Bundes für die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Refinanzie-
rung von Programmen und Stützungsmaßnahmen 
im Energiebereich nach § 26a Abs. 1 Nr. 5 StFG wer-
den nachfolgend nicht mit aufgeführt, da zu den 
betrachteten Stichtagen keine Kreditaufnahmen 
beziehungsweise Verschuldung vorgelegen haben.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich

 ● erst auf die gesamte Kreditaufnahme des 
Bundes,

 ● dann auf die Kreditaufnahme beziehungsweise 
Verschuldung des Bundeshaushalts und der 
mitfinanzierten Sondervermögen sowie der 
Kreditaufnahme von FMS, WSF und ITF ohne 
Darlehensfinanzierung und

 ● schließlich auf die Kreditaufnahme für FMS 
und WSF zur Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes

Der Bund hatte bis zum 31.  Dezember  2022 Kre-
dite in Höhe von 1.551,7 Mrd. Euro aufgenommen. 
Dieser Bestand erhöhte sich zum 31.  August  2023 
auf 1.630,8  Mrd.  Euro. Die Erhöhung gegenüber 
dem 31.  Dezember  2022 um 79,1  Mrd.  Euro re-
sultierte aus neuen Aufnahmen im Volumen 
von  384,2  Mrd.  Euro, denen Fälligkeiten im Vo-
lumen von 305,1  Mrd.  Euro gegenüberstanden. 
Von Anfang Januar bis ultimo August  2023 wur-
den für die Verzinsung aller auch in früheren Jah-
ren aufgenommenen bestehenden Kredite saldiert 
33,6 Mrd. Euro aufgewendet.

Im August  2023 wurden 44,0  Mrd.  Euro an kon-
ventionellen Bundeswertpapieren emittiert. Sie 
verteilten sich auf 2,5  Mrd.  Euro 30-jährige Bun-
desanleihen, 2,0  Mrd.  Euro 15-jährige Bundes-
anleihen, 5,0  Mrd.  Euro 10-jährige Bundesan-
leihen, 3,0  Mrd.  Euro 7-jährige Bundesanleihen, 
8,0  Mrd.  Euro Bundesobligationen, 5,5  Mrd.  Euro 
Bundesschatzanweisungen und 18,0 Mrd. Euro Un-
verzinsliche Schatzanweisungen des Bundes. Im 
August  2023 wurden keine inflationsindexierten 
Bundeswertpapiere oder Grüne Bundeswertpa-
piere1 begeben.

1 Die am 30. August 2023 emittierte Grüne Bundesobligation 
mit Valutadatum im September wird im Monatsbericht 
Oktober 2023 berücksichtigt.
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Die Eigenbestände des Bundes an Bundes-
wertpapieren erhöhten sich im August  2023 
um 2,6 Mrd. Euro auf 194,2 Mrd. Euro. Die Verän-
derung resultierte aus Sekundärmarktverkäufen in 
Höhe von 8,6 Mrd. Euro, denen Käufe in Höhe von 
4,8 Mrd. Euro und die Erhöhung von Eigenbestän-
den um 7,4  Mrd.  Euro gegenüberstanden. Darü-
ber hinaus gab es Fälligkeiten im Eigenbestand von 
1,1 Mrd. Euro.

Am 31. August 2023 entfielen 93,8 Prozent der Kre-
ditaufnahmen auf die Kreditaufnahme des Bun-
des für Haushalt und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung, 6,2 Prozent der Kreditauf-
nahmen entfielen auf die Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung)

Im August  2023 wurden für den Bund (Haushalt 
und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzie-
rung) 39,8  Mrd.  Euro an Krediten aufgenommen. 
Gleichzeitig wurden 34,4 Mrd. Euro fällige Kredite 
getilgt. Für die Verzinsung der Kredite des Bun-
des (Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung) wurden im August 2023 saldiert 
4,7 Mrd. Euro aufgewendet.

Am 31.  August  2023 betrug der Bestand der Kre-
ditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sonder-
vermögen ohne Darlehensfinanzierung) insgesamt 
1.530,2 Mrd. Euro. Damit erhöhte sich dieser gegen-
über dem 31.  August  2023 um 5,4  Mrd.  Euro. Die 
Kreditaufnahme für den Bundeshaushalt erhöhte 
sich um 3,8  Mrd.  Euro auf 1.425,2  Mrd.  Euro. Per 
31. August 2023 betrug die Kreditaufnahme für den 
WSF für Maßnahmen zur Abfederung der Folgen 
der Energiekrise gemäß § 26a StFG 61,9 Mrd. Euro. 
Der Bestand erhöhte sich somit im August um 
1,0 Mrd. Euro. Die Kreditaufnahme für das SV BW 
erhöhte sich um 0,6  Mrd.  Euro auf 2,1  Mrd.  Euro. 
Die Bestände der Kreditaufnahme für den FMS für 
Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG 

(23,2 Mrd. Euro), für den ITF (16,5 Mrd. Euro) und 
für den WSF für Kredite für Rekapitalisierungs-
maßnahmen gemäß § 22 StFG (1,3 Mrd. Euro) ha-
ben sich gegenüber dem Bestand Ende Juli  2023 
nicht oder nur sehr geringfügig verändert.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes zur 
Darlehensfinanzierung

Im August 2023 wurden für den FMS zur Refinan-
zierung von Darlehen gemäß § 9 Abs. 5 StFG keine 
neuen Kredite aufgenommen und keine Kredite 
getilgt. Der Bestand per 31.  August  2023 lag bei 
56,9 Mrd. Euro. Für den WSF wurden im August 2023 
zur Darlehensfinanzierung gemäß § 23 StFG keine 
neuen Kredite aufgenommen und 1,0  Mrd.  Euro 
an Krediten getilgt; der Bestand verringerte sich 
im August 2023 somit auf 43,7 Mrd. Euro. Gegen-
über dem Vormonat reduzierte sich der Gesamtbe-
stand an Krediten zur Darlehensfinanzierung um 
1,0 Mrd. Euro und betrug per 31. August 2023 ins-
gesamt 100,6 Mrd. Euro.

Weitere Einzelheiten können folgenden Tabellen 
entnommen werden:

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
im August 2023,

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung) im August 2023 und

 ● Entwicklung von Umlaufvolumen, Eigenbe-
stände und Anlagen des Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds (WSF) im August 2023.

Im statistischen Anhang der Online-Version des 
Monatsberichts sind zusätzlich die beiden erst-
genannten Tabellen mit Daten für den bishe-
rigen Jahresverlauf, die nach Restlaufzeitklas-
sen gruppierte Kreditaufnahme des Bundes sowie 
die nach Instrumentenart aufgegliederten Daten 
zur Kreditaufnahme des Bundes, zum Bedarf der 
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Kreditaufnahme des Bundes – Bedarf und Bestand
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Bestand der Kreditaufnahme des Bundes per 31. August 2023

Kreditaufnahme des Bundes, zu den Tilgungen des 
Bundes und zu den Zinsen für die Kredite des Bun-
des enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes – Be-
darf und Bestand“ zeigt die Verteilung der Kre-
ditaufnahme auf die Finanzierungsinstrumente, 
sowohl für die Aufnahme von Januar bis Au-
gust  2023 als auch für den gesamten Bestand per 
31.  August  2023. Den größten Anteil an der Kre-
ditaufnahme im laufenden Jahr machten mit 
147,2 Mrd. Euro beziehungsweise 38,3 Prozent die 
(teils unterjährig fälligen) Unverzinslichen Schatz-
anweisungen des Bundes aus, gefolgt von den kon-
ventionellen 10-jährigen Bundesanleihen mit 
65,4 Mrd. Euro beziehungsweise 17,0 Prozent.

Von der Kreditaufnahme des Bundes über Verbrie-
fungen lagen per 31. August 2023 über 99 Prozent 
in Form von Inhaberschuldverschreibungen vor, 
bei denen die konkreten Gläubiger dem Bund nicht 
bekannt sind.

Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalen-
der nachgelesen werden.2 Auf der Internetseite 
der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagen-
tur GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergebnisse 
veröffentlicht.3

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211162

3 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211163
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im August 2023 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. Juli  
2023 August August

31. August 
2023 August August

Insgesamt 1.626.360 39.820 -35.408 1.630.773 4.413 -4.746

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.421.408 38.200 -34.415 1.425.194 3.785 -4.739

Sondervermögen mit eigener Krediter-
mächtigung (ohne Darlehensfinanzierung)

103.380 1.620 - 104.999 1.620 -

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen 
 gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

23.222 - - 23.222 - -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.502 - - 16.502 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

1.337 -23 - 1.314 -23 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite zur Abfederung der Folgen der 
Energiekrise gemäß § 26a StFG)

60.828 1.027 - 61.855 1.027 -

Sondervermögen Bundeswehr 1.491 616 - 2.106 616 -

Darlehensfinanzierung 101.572 - -993 100.579 -993 -7

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Abwicklungsanstalten  
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

56.900 - - 56.900 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für die KfW gemäß § 23 StFG)

44.672 - -993 43.679 -993 -7

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
im August 2023 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. Juli 
2023 August August

31. August 
2023 August August

Insgesamt 1.524.788 39.820 -34.415 1.530.194 5.405 -4.739

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.421.408 38.200 -34.415 1.425.194 3.785 -4.739

Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite 
für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

23.222 - - 23.222 - -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.502 - - 16.502 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

1.337 -23 - 1.314 -23 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite 
zur Abfederung der Folgen der Energiekrise 
gemäß § 26a StFG)

60.828 1.027 - 61.855 1.027 -

Sondervermögen Bundeswehr 1.491 616 - 2.106 616 -

Gliederung nach Instrumentenarten 

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.405.118 39.803 -34.309 1.410.613 5.494 -4.584

30-jährige Bundesanleihen 334.464 2.630 - 337.094 2.630 -2.564

15-jährige Bundesanleihen 60.699 1.725 - 62.425 1.725 -393

10-jährige Bundesanleihen 525.470 5.169 -21.403 509.236 -16.234 -1.613

7-jährige Bundesanleihen 64.162 2.450 - 66.611 2.450 -19

Bundesobligationen 177.573 6.839 - 184.412 6.839 -13

Bundesschatzanweisungen 109.769 5.025 - 114.794 5.025 9

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes

132.981 15.965 -12.906 136.041 3.060 9

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 59.502 -82 - 59.420 -82 -22

Grüne Bundeswertpapiere 51.231 99 - 51.331 99 -94

Zusatzemissionen des Bundes - - - - - -

Schuldscheindarlehen 4.463 - -106 4.357 -106 -39

Kredite durch 
Wertpapierpensionsgeschäfte

- - - - - -

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

nachrichtlich

Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung 
inflationsindexierter Bundeswertpapiere

13.677 X X 13.831 154 X

Vorsorge für inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere gemäß 
Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz 
(SchlussFinG) 

13.359 X X 13.359 - X

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten 
Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 
Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträ-
ge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines 
inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung von Umlaufvolumen, Eigenbestände und Anlagen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF)  
im August 2023 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand
Aufnahme 
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo

31. Juli 
2023 August August

31. August 
2023 August

Umlaufvolumen insgesamt 1.952.702 44.000 -36.500 1.960.202 7.500

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.694.250 44.000 -36.500 1.701.750 7.500

30-jährige Bundesanleihen 384.500 2.500 - 387.000 2.500

15-jährige Bundesanleihen 65.500 2.000 - 67.500 2.000

10-jährige Bundesanleihen 619.750 5.000 -22.500 602.250 -17.500

7-jährige Bundesanleihen 79.000 3.000 - 82.000 3.000

Bundesobligationen 252.500 8.000 - 260.500 8.000

Bundesschatzanweisungen 144.500 5.500 - 150.000 5.500

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes (inklusive Kassenemissionen)

148.500 18.000 -14.000 152.500 4.000

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 65.050 - - 65.050 -

30-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

13.850 - - 13.850 -

10-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

51.200 - - 51.200 -

Grüne Bundeswertpapiere 53.250 - - 53.250 -

30-jährige Grüne Bundesanleihen 14.500 - - 14.500 -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 24.750 - - 24.750 -

Grüne Bundesobligationen 14.000 - - 14.000 -

Zusatzemissionen des Bundes 140.152 - - 140.152 -

Eigenbestände -191.592 X X -194.152 -2.560

Anlage des WSF in Forderungen an den Bund 
nach § 26b Abs. 5 StFG

-140.152 X X -140.152 -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Termine

64

Datum Veranstaltung

30. September 2023 Bundesfinanzminister Christian Lindner auf Tour, JETZT | Im Dialog in Oldenburg

2./3. Oktober 2023 Tag der Deutschen Einheit – Bürgerfest in Hamburg

Weitere Informationen zu bisherigen und kommenden Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/veranstaltungen 
 
 
 

 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

Veranstaltungen des BMF

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2024 
und des Finanzplans bis 2027

Datum Veranstaltung

11. bis 14. Oktober 2023 Jahrestagung von IWF und Weltbank mit Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister 
und -Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverneure in Marrakesch, Marokko

16./17. Oktober 2023 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg

9. November 2023 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

22. November 2023 Deutsch-Italienische Regierungskonsultationen, Deutschland

7./8. Dezember 2023 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Datum Verfahrensschritte

9. bis 11. Mai 2023 Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“

5. Juli 2023 Kabinettsbeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2024 und des Finanzplans bis 2027

18. August 2023 Zuleitung an Bundestag und Bundesrat

5. bis 8. September 2023 1. Lesung Bundestag

29. September 2023 1. Durchgang Bundesrat 

24. bis 26. Oktober 2023 Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“

28. November 2023 bis 
1. Dezember 2023

2./3. Lesung Bundestag

15. Dezember 2023 2. Durchgang Bundesrat

Dezember 2023 Verkündung im Bundesgesetzblatt

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Publikationen

Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

Oktober 2023 September 2023 20. Oktober 2023

November 2023 Oktober 2023 21. November 2023

Dezember 2023 November 2023 21. Dezember 2023

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Aktuelle Publikationen des BMF:

29. Subventionsbericht des Bundes; 2021–2024

Bericht über die Kreditaufnahme des Bundes 2022

Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich 2022

Das Bundesministerium der Finanzen: Ein Haus, das zählt. (de/en)

Arbeiten mit Schwerbehinderung: Ihre Karriere im BMF

Ihre Photovoltaikanlage: Weniger Steuern, weniger Bürokratie

Steuern von A-Z, Ausgabe 2023

Abschlussbericht der Fokusgruppe private Altersvorsorge

Haushaltsrechnungen des Bundes 2022

Vermögensrechnung des Bundes 2022

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmf-monatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und der Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) 

Kreditaufnahme des Bundes: Bestand, Bedarf und Tilgung sowie Zinsen für Kredite

Nach dem Haus halts ge setz über nom me ne Gewährleistungen

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Haushalt Bund

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2017 bis 2022

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten

Haushaltsquerschnitt: Glie de rung der Aus ga ben nach Aus ga be grup pen und Funk tio nen

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2022

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Staatsschuldenquote im internationalen Vergleich

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im BMF-
Monatsbericht als eMagazin unter www.bmf-monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin 
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive Grafiken.
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Übersichten zur 
finanzwirtschaftlichen Entwicklung

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
7ttps://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2023 bis 2024

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Entwicklung der Kernhaushalte der Länder

Vergleich der Finanzierungssalden je Einwohner 2022/2023

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der Länder

Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/08/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-02-abb-vergleich-finanzierungsdefizite.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales BIP, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten Industrie- und 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreisen 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/09/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html


Redaktionelle Hinweise

Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMF-Monatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.
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